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1. Ausgangssituation und Zielsetzung 

Die RATISBONA Baubetreuungs GmbH & Co. oHG plant die Neuansiedlung eines Supermarktes an der 

Otto-Beckmann-Straße in der Stadt Barby (Elbe). Zukünftiger Betreiber soll die Firma EDEKA sein. Die ge-

plante Verkaufsfläche umfasst inkl. integriertem Bäcker maximal 1.300 m². Aktuell existiert kein Vollsorti-

menter in Barby (Elbe), was sich mit einem neuen EDEKA-Markt ändern würde.  

Die Stadt Barby (Elbe) ist laut Regionalem Entwicklungsplan der Regionalen Planungsgemeinschaft Mag-

deburg als Grundzentrum eingestuft. Großflächige Lebensmittelmärkte sind laut Landesentwicklungsplan 

des Landes Sachsen-Anhalt unter Berücksichtigung der Ausstrahlung des Vorhabens auf den Einzugsbe-

reich des Grundzentrums und der Vermeidung negativer Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 

und die wohnortnahe Versorgung zulässig.  

Für die angestrebte Neuansiedlung ist ein B-Planverfahren erforderlich, der Aufstellungsbeschluss zum B-

Plan Nr. 15 „Sondergebiet großflächiger Einzelhandel Otto-Beckmann-Straße“ wurde durch den Stadtrat am 

30.01.2020 getroffen. 

Die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens ist dementsprechend im Sinne von § 30 BauGB in Verbindung 

mit § 11 Abs. 3 BauNVO zu beurteilen. Gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO sind großflächige Einzelhandelsbetrie-

be, aufgrund potenzieller Auswirkungen je nach Standort, Verkaufsflächengröße und Sortiment, auf ihre 

städtebauliche Verträglichkeit und raumordnerische Kompatibilität gutachterlich zu untersuchen.  

Die Frage der potenziell schädlichen Auswirkungen einer großflächigen Einzelhandelsentwicklung kann nur 

im Einzelfall unter dem Aspekt der funktionalen Einordnung des Standorts, der Größe und Branchenausrich-

tung des Vorhabens, betrieblicher und städtebaulicher Besonderheiten sowie der absatzwirtschaftlichen 

Effekte auf zentrale Versorgungsbereiche bewertet werden. 

Die Analyse umfasst in diesem Kontext die Rahmenbedingungen der Einzelhandelsentwicklung in der Stadt 

Barby (Elbe), die Standortbetrachtung hinsichtlich den Anforderungen an eine integrierte Lage sowie die 

spezifische Wettbewerbssituation einschließlich funktionaler Verflechtungen. Auf dieser Grundlage werden 

Einschätzungen zu den Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und Nahversorgungsstrukturen im 

potenziellen Einzugsgebiet des Lebensmittelmarktes vorgenommen. 

Im Zuge der Analyse werden insbesondere folgende Fragestellungen thematisiert:  

■ Welche einzelhandelsrelevanten Rahmenbedingungen liegen in der Stadt Barby (Elbe) vor (Sozio-

demographie, Erreichbarkeit etc.)? Welche angebots- und nachfrageseitigen Strukturdaten sind für 

den Einzelhandel von Bedeutung (Makrostandortanalyse)?  

■ Wie ist der Mikrostandort des Vorhabens unter städtebaulichen Aspekten zu bewerten?  

■ Welches Einzugsgebiet kann das Vorhaben erschließen?  

■ Wie ist das Vorhaben aus städtebaulicher und raumordnerischer Perspektive zu bewerten? Welche 

Auswirkungen ergeben sich für zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe Versorgung?  

 

Die Aussagen vorliegender Analyse basieren auf den Unterlagen des Auftraggebers sowie einer aktuellen 

Vorort-Erhebung der relevanten Angebots- bzw. Wettbewerbssituation durch Besichtigung des Projektstan-

dortes und aller Wettbewerbsbetriebe im Untersuchungsgebiet. Grundlage für die Berechnung der Nachfra-

gesituation stellen die aktuellen Kaufkraftdaten von BBE!CIMA!MB-Research, die Verbrauchsausgaben des 

Instituts für Handelsforschung sowie aktuelle Einwohnerdaten der amtlichen Statistik dar. 
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2. Marktsituation im Lebensmitteleinzelhandel 

2.1. Entwicklungstrends  

Die Zahl der Einwohner in Deutschland wird langfristig voraussichtlich abnehmen, die Menschen werden 

immer älter und in immer kleineren Haushalten leben. Gleichzeitig nimmt die Disparität zwischen wachsen-

den Metropolregionen und strukturschwachen Räumen mit starken Einwohnerrückgängen zu. Insbesondere 

für die urbane Bevölkerung ändert sich dabei das Mobilitätsverhalten deutlich, da das motorisierte Individu-

alverkehrsmittel an Bedeutung verliert. Aus den demografischen Rahmenbedingungen und der zunehmen-

den Digitalisierung ergeben sich auch geänderte Anforderungen an den Lebensmitteleinzelhandel.  

Die Trends im Lebensmitteleinzelhandel führen u. a. zu mehr Convenience-Produkten, zu einer zunehmen-

den Kombination von Gastronomie und Handel sowie zu mehr Services wie Kartenzahlung und Lieferdiens-

ten. Im Wettbewerb um die Verbraucher werden auch die Trendthemen Regionalität, artgerechte Tierhal-

tung, vegane/vegetarische Ernährung, Vermeidung von Verpackungen, aber auch Eventmarketing, gastro-

nomische Angebote oder soziales Engagement zunehmend aufgegriffen.  

Dabei steigt das nahversorgungsbezogene Ausgabenbudget der Deutschen seit Jahren an. Von den jährli-

chen Einzelhandelsausgaben in Deutschland von ca. 527,9 Mrd. € entfallen aktuell ca. 44% auf die nahver-

sorgungsrelevanten Sortimente Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren (ca. 229,7 Mrd. €).1 

Auf der Angebotsseite hat der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland ebenfalls ein Wachstum zu ver-

zeichnen. Wie die Abbildung 1 illustriert, ist die Verkaufsfläche des Lebensmitteleinzelhandels in Deutsch-

land (ohne Spezialgeschäfte und nicht-organisierte Betriebe) von ca. 33,9 Mio. m² im Jahre 2010 auf ca. 

36,2 Mio. m² im Jahre 2018 angestiegen. Im statistischen Mittel steht jedem Bundesbürger somit eine Ver-

kaufsfläche von ca. 0,41 m² zur Verfügung, wobei tendenziell geringere Ausstattungswerte gleichermaßen 

in Großstädten wie in sehr ländlich strukturierten Gebieten festzustellen sind. 

Abbildung 1: Entwicklung der Verkaufsflächen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland  

 

Quelle: EHI handelsdaten aktuell 2019, BBE-Darstellung 2020 

                                                      

1 Vgl. IfH-Brancheninformationssystem, Marktvolumen 2018, BBE-Berechnungen 2020 
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Besonders vom Flächenwachstum profitiert haben die Supermärkte (+ 18%) und Discountmärkte (+ 8%), 

während die SB-Warenhäuser (- 8%) und insbesondere die sonstigen, überwiegend kleinteiligen Betriebs-

formen (- 14%) Verkaufsflächen verloren haben. 

 

2.2. Distributionsstrukturen 

Der Lebensmitteleinzelhandel wird wesentlich durch die Betriebstypen des Lebensmittelsupermarktes und 

Discountmarktes geprägt. So stehen in Deutschland ca. 15.990 Discounter mit einer durchschnittlichen Ver-

kaufsfläche von ca. 790 m² ca. 12.143 Supermärkten mit durchschnittlich ca. 1.260 m² Verkaufsfläche ge-

genüber.2 

Der Marktanteil der SB-Warenhäuser ist seit vielen Jahren – trotz Umstrukturierungen (u. a. mehr Le-

bensmittel, weniger Nonfood-Artikel) und Schaffung zusätzlicher Serviceangebote (u. a. Selbstbedienungs-

kassen, Abholstationen für online bestellte Waren) – rückläufig. Das Aussterben der kleinen Lebensmittel-

geschäfte mit weniger als 400 m² Verkaufsfläche wird kaum aufzuhalten sein, wenngleich vor allem in Hoch-

frequenzlagen kleinformatige Convenience-Geschäfte entstehen, die jedoch im Regelfall nicht für den Ver-

sorgungseinkauf aufgesucht werden. 

Abbildung 2: Entwicklung der Marktanteile im Lebensmittelhandel in Deutschland 

 

Quelle: EHI handelsdaten aktuell 2019, BBE-Darstellung 2020 

 

Die durchschnittliche Artikelzahl liegt bei den Discountern bei ca. 2.295, bei einem Supermarkt bei 11.830, 

große Supermärkte bieten durchschnittlich 25.005 Artikel und SB-Warenhäuser 48.870 Artikel.3 Der Conve-

nience-Store „REWE to Go“ weist auf 100 – 300 m² Verkaufsfläche ein Angebot von ca. 1.000 – 1.400 Arti-

keln mit Schwerpunkt bei verzehrfertigen Produkten, Getränken und einem begrenzten Sortiment an gängi-

                                                      

2 Vgl. EHI, Handelsdaten aktuell 2019, Stand: 2018 (inkl. große Supermärkte mit mehr als 2.500 m² Verkaufsfläche) 

3 Ebenda, Stand: 2016 
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3,9% 3,5% 3,3% 3,1% 3,0%

Übrige LEH-Geschäfte
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Discounter

* inkl. große Supermärkte 
(> 2.500 m² VK)
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gen Waren des täglichen Bedarfs auf. Das Angebotskonzept wird ausschließlich in Hochfrequenzlagen wie 

großstädtischen Fußgängerzonen, Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen umgesetzt. 

Discountmärkte und Verbrauchermärkte/große Supermärkte werden von rd. drei Vierteln der Kunden für 

den regelmäßigen Versorgungseinkauf (Wocheneinkauf/ Bevorratung) aufgesucht. Auch der Supermarkt 

dient der Grundversorgung, gleichzeitig ist der Anteil der „spontanen Kaufanlässe“ (zeitnahe Zubereitung/ 

Sofortverzehr) mit etwa einem Drittel für diese Betriebsform deutlich höher. Demgemäß ist es den Super-

marktbetreibern gelungen, in den letzten Jahren die Marktanteile auszubauen. 

Abbildung 3: Einkaufsanlässe nach Betriebstypen  

 

Quelle: HDE/IFH Handelsreport Lebensmittel 2018 (bevölkerungsrepräsentative Befragung 2018, 719 ≤ n ≤ 1.176), BBE-Darstellung 2020 

 

Die Verbraucher präferieren den bequemen, wohnort- bzw. arbeitsortnahen Lebensmittel-Einkauf, sodass 

sie ein umfassendes Angebot in jedem Betriebstyp des Lebensmittelhandels erwarten. Das steht jedoch 

nicht im Widerspruch zu einer abnehmenden Kundentreue, da der mobile Kunde nicht nur in seinem Woh-

numfeld, sondern auch am Arbeitsplatz oder auf dem Weg zwischen Wohn- und Arbeitsplatz bzw. in Ver-

bindung mit anderen Erledigungen Lebensmittel/ Drogeriewaren einkauft. Andererseits sind die Kunden 

nicht nur auf eine Betriebsform fokussiert. So werden neben den Lebensmittelmärkten auch regelmäßig 

andere Angebote wie Fachhandel, Wochenmarkt/ Hof-Verkauf, Online-Handel oder Convenience-Handel 

aufgesucht, ohne dass sich feste Einkaufshäufigkeiten ergeben. Die Verbraucher wechseln anlassbezogen. 

Vor diesem Hintergrund haben die Supermärkte und die Discounter kontinuierlich ihr Angebot und ihr Er-

scheinungsbild geändert. Das Sortiment ist breiter und tiefer geworden, vor allem das Angebot frischer Wa-

ren wurde deutlich ausgebaut. Damit geht ein anhaltend steigender Verkaufsflächenbedarf einher. 

Um die notwendige Kompetenz hinsichtlich Sortiment und Service zu vermitteln, verfügen die Discounter 

der neuesten Generation über min. 1.200 m² Verkaufsfläche, bei Supermärkten sind heute 1.500 - 3.000 m² 

üblich. 
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Abbildung 4: Gründe für die Wahl des Betriebstyps 

 

Quelle: HDE/IFH Handelsreport Lebensmittel 2018 (bevölkerungsrepräsentative Befragung, 719 ≤ n ≤ 1.176), BBE-Darstellung 2020 

 

Die Neuaufstellung der Lebensmittelmärkte hat nicht nur zu einem größeren Flächenbedarf geführt, sondern 

auch zu einer Diversifizierung des Sortiments. Die Supermärkte setzen verstärkt auf Bio, Regionalität und 

Gesundheit, während die Discounter ihr Frische-, Marken- und Bioangebot ausgebaut haben. Das Trading-

up hat sich in Form wachsender Marktanteile und der Rückgewinnung jüngerer Konsumenten niederge-

schlagen. 

Der Markenkern der Supermärkte ist das umfassende Lebensmittelangebot mit Spezialitäten und unter-

schiedlichen Angebotsniveaus in Verbindung mit Aufenthaltsqualität und Serviceangeboten. Das „Trading-

up“ im Lebensmitteleinzelhandel hat dazu geführt, dass die Verbraucher auch im Discountmarkt eine an-

sprechende Aufenthaltsqualität und ausreichende Auswahl z. B. an Bio-, Frische- und Markenwaren erwar-

ten. Für die Discountmärkte steht dabei nach wie vor der Preis im Mittelpunkt der Vermarktungsstrategie, da 

z. B. mit dem Ausbau des Angebotes von Markenartikeln auch wieder der Preis als Profilierung dient. Die 

Preiswürdigkeit lässt sich besonders gut mit Produkten dokumentieren, die der Kunde als Markenprodukt 

schon aus dem Supermarkt kennt.  

Die positive Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel geht mit einem Bedeutungszuwachs des Faktors 

Wohnortnähe einher. Im Durchschnitt können die deutschen Verbraucher innerhalb von fünf Fahrminuten 

bereits 5 - 6 Geschäfte erreichen. Angesichts der demografischen Rahmenbedingungen wird der Aspekt der 

Nähe zum Kunden bei der Standortwahl in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen, sodass 

auch neue Filialkonzepte (z. B. kleinere Lebensmittelmärkte in hochverdichteten Siedlungsstrukturen) reali-

siert werden. 
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2.3. Online-Einzelhandel mit Lebensmitteln 

Im Gegensatz zu der Onlineentwicklung im Nonfood-Handel weist der Lebensmittelbereich nur eine geringe 

Onlinebedeutung auf. Aktuell liegt der Onlineanteil mit Nahrungs- und Genussmitteln bei ca. 1,2% des Um-

satzes, gegenüber dem Vorjahr konnte jedoch ein Umsatzzuwachs um 16% erzielt werden. Dabei kann das 

Onlineangebot von „haltbaren Lebensmitteln“ z. T deutlich höhere Marktanteile erzielen (z. B. Wein/ Sekt: 

ca. 6,2%).4 

Abbildung 5: Onlineanteil Food/ Nonfood am Einzelhandel 

 

Quelle: HDE-Online-Monitor 2019 (Onlineanteil in %), BBE-Darstellung 2020 

Hintergrund ist, dass bislang kein wirtschaftlich tragfähiges Konzept für den Onlinehandel mit Lebensmitteln 

existiert. Erprobt werden gleichermaßen die Lieferung an die Haustür der Kunden, Click & Collect oder Zu-

stellung an verkehrsgünstig gelegene Abholstationen. Die Zustellung von Lebensmitteln ist jedoch zeit- und 

kostenaufwendig, sodass für die nahe Zukunft nur dann mit einem Durchbruch des Onlinehandels mit Le-

bensmitteln gerechnet werden kann, wenn eine betriebswirtschaftliche Lösung der Zustellung gefunden 

werden kann. 

Gleichzeitig ist der wöchentliche Umsatz des (stationären) Lebensmitteleinzelhandels – abgesehen von 

Spitzenwerten vor Weihnachten, Ostern und Pfingsten – im Jahresverlauf relativ konstant und liegt bei 

durchschnittlich ca. 2,7 Mrd. € in Deutschland.5 

Der stationäre Lebensmitteleinzelhandel ist damit wichtiger Bestandteil der regelmäßigen Grundversorgung 

der Bevölkerung. Eine differenzierte und gut erreichbare Nahversorgung ist wichtig für die Lebens- und 

Wohnqualität. Dabei messen die Verbraucher auch der Angebotsvielfalt eine hohe Bedeutung bei. Im Er-

gebnis erreicht der Onlinehandel (noch) keine ausreichende Rentabilität, da der stationäre Lebensmittelein-

zelhandel in Deutschland hinsichtlich Preis, Verfügbarkeit und Erreichbarkeit hohe Wettbewerbsvorteile 

aufweist. Gleichzeitig entfalten die Digitalisierung und der Onlinehandel jedoch wesentliche Auswirkungen 

auf die Filialkonzepte und die Standortwahl des stationären Lebensmitteleinzelhandels. Dabei steht die 

Kundennähe bei Angebot, Service, Standortwahl im Vordergrund.  
                                                      

4 Vgl. HDE-Online-Monitor 2020 

5 Vgl. Nielsen, Wöchentlicher Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland in KW 16/2018 bis KW 15/2019  

2015 2016 2017 2018 2015. 2016. 2017. 2018.

12,6 % 13,3 % 14,0 % 14,9 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 1,2 %

306
319

335
345

173 174 179 182

Nonfood

Onlineanteil Umsatz im Einzelhandel in Mrd. €

Food
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3. Projektplanung und Projektdaten 

In der Stadt Barby (Elbe) gibt es bisher keinen Supermarkt. Mit der geplanten Ansiedlung des EDEKA-

Supermarktes mit integriertem Bäcker an der Otto-Beckmann-Straße mit maximal 1.300 m² Verkaufsfläche 

soll sich dies ändern.  

Nach Angaben der Firma EDEKA wird das Angebotskonzept vorrangig auf Lebensmittel sowie die Non-

food I-Artikel Drogeriewaren und Tiernahrung ausgerichtet sein, weshalb der Anteil an Nonfood II-Artikeln6 

deutlich unterhalb von 10% der Verkaufsfläche liegt.  

Die geplanten 80 ebenerdigen Parkplätze vor der Immobilie werden die Erreichbarkeit absichern. Einen 

Überblick zum Vorhaben gibt der folgende Lageplan: 

Karte 1: Lageplan neuer Lebensmittelmarkt in der Stadt Barby (Elbe) 

 
Quelle: Auftraggeber 

                                                      

6 Non-Food II-Waren umfassen alle Produkte, die keine Lebensmittel (Food-Waren) und auch nicht nahversorgungsrelevant (Non-Food I-
Waren) sind. Unter Non-Food II-Waren fallen somit u.a. Haus- und Heimtextilien, Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, die in Lebensmittelmärk-
ten in wöchentlich wechselnden Aktionen angeboten werden. Die angebotenen Waren sind dabei im Gegensatz zum Fachhandel dem Dis-
countbereich zuzuordnen.   



Auswirkungsanalyse - Neuansiedlung EDEKA-Supermarkt in der Stadt Barby (Elbe) 

 11 

 

Vor dem Hintergrund aktueller Trends im Lebensmitteleinzelhandel (u.a. Convenience-Produkte, Regionali-

tät, artgerechte Tierhaltung, vegane/vegetarische Ernährung) haben die Supermärkte und die Discounter 

kontinuierlich ihr Angebot und ihr Erscheinungsbild geändert. Das Sortiment ist breiter und tiefer geworden, 

vor allem das Angebot frischer und regionaler Waren wurde deutlich ausgebaut. Zudem wird technologi-

schen und hygienischen Anforderungen des Gesetzgebers Rechnung getragen. Im Vordergrund stehen 

eine bessere Warenpräsentation, großzügigere Verkehrsflächen, insbesondere größere Gangbreiten, die zu 

einer effizienteren Bestückung der Läden und zur Vereinfachung von (logistischen) Betriebsabläufen beitra-

gen. Damit geht ein anhaltend steigender Verkaufsflächenbedarf einher, was eine Verkaufsfläche von 

1.300 m² erklärt (siehe Abschnitt 2).  

Zusammenfassend sind folgende Aspekte für die städtebauliche Bewertung des Planvorhabens maßgeb-

lich: 

■ Umsatzbindung und -herkunft des Planvorhabens, 

■ absatzwirtschaftliche Auswirkungen der Umsatzbindung sowie resultierende Marktstellung nach An-

siedlung des Vollsortimenters, 

■ Bewertung städtebaulicher und raumordnerischer Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 

sowie auf die weiteren Nahversorgungsstrukturen in Barby (Elbe) und in angrenzenden Gemeinden, 

■ Einbindung des Projektvorhabens in die bestehenden Versorgungsstrukturen. 
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4. Makrostandort Barby (Elbe) 

Im Folgenden werden einzelhandelsrelevante Rahmendaten dargestellt, die zur Beurteilung des Vorhabens 

notwendig sind. Dazu zählen soziodemographische sowie nachfrage- und angebotsseitige Strukturdaten 

von Barby (Elbe). 

Zur grundsätzlichen Einordnung des Untersuchungsstandorts und des Projektvorhabens erfolgt zunächst 

eine kurze Übersicht zu Rahmenbedingungen der Stadt Barby (Elbe) und den Prämissen der Einzelhan-

delsentwicklung.  

 

Regionale Lage, Siedlungsstruktur und Erreichbarkeit 

Die Stadt Barby (Elbe) liegt in Sachsen-Anhalt im Salzlandkreis an der Mündung der Saale in die Elbe. Sie 

liegt damit etwa 24 km nordöstlich von Bernburg, 12 km südöstlich von Schönebeck und etwa 16 km west-

lich von Zerbst. Die Landeshauptstadt Magdeburg befindet sich ca. 27 km entfernt in nordwestlicher Rich-

tung. 

Neben der Kernstadt Barby umfasst das Stadtgebiet weitere zehn Ortsteile. Hieraus ergibt sich eine disper-

se Siedlungsstruktur mit Stadtteilen nördlich und südlich der Saale, welche nur durch einen kleinen Fähr-

übergang in Groß Rosenburg verbunden sind. Östlich wird das Stadtgebiet durch die Elbe begrenzt, an der 

in der Kernstadt Barby und in der Ortschaft Breitenhagen Fährübergänge bestehen. 

Die 11 Ortschaften sind Barby, Glinde, Pömmelte, Gnadau, Wespen und Tornitz nördlich der Saale sowie 

Groß Rosenburg, Breitenhagen, Lödderitz, Sachsendorf und Zuchau südlich des Flusses. 

Karte 2: Ortschaften von Barby 

 

Quelle: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021), 

Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf 
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Aus Einzelhandelssicht bildet der Einzelhandelsbesatz in der Kernstadt von Barby das Versorgungszentrum 

für das Stadtgebiet nördlich der Saale. Der Projektstandort befindet sich in der Kernstadt. 

Eine Ableitung und planerische Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche im Sinne der Rechtsprechung 

liegt für die Stadt Barby (Elbe) nicht vor. Grundlage der weiteren Auswirkungsanalyse bildet somit die Be-

trachtung faktischer zentraler Versorgungsbereiche, in diesem Sinne ist der Stadtkern um den Kirchplatz 

einzustufen (siehe Karte 7 in Abschnitt 6). 

In der Kernstadt Barby trifft die Landesstraße L65 aus Calbe (Saale) auf die L51, welche über die Fähre 

Barby eine Verbindung zwischen Schönebeck (Elbe) und Zerbst herstellt. An das Schienennetz der Deut-

schen Bahn ist Barby (Elbe) lediglich über die beiden Haltepunkte Gnadau und Sachsendorf (Calbe) ange-

bunden. Diese befinden sich 8 bzw. 20 km von der Kernstadt entfernt, bieten jedoch jeweils stündliche Ver-

bindungen nach Halle (Saale) und Magdeburg. 

Die Kernstadt Barby kann mit den Buslinien 131 und 132 aus Richtung Calbe (Saale)/Nienburg und Schö-

nebeck (Elbe) erreicht werden. 

 

Landesplanerische Einstufung und zentralörtliche Funktionen der Stadt Barby (Elbe) 

Im aktuell gültigen regionalen Entwicklungsplan der Planungsregion Magdeburg aus den Jahr 2006 wird der 

Stadt Barby (Elbe) die Funktion eines Grundzentrums zugesprochen. Diese Einordnung wird im 2. Entwurf 

des aktuell in Neuaufstellung befindlichen Regionalen Entwicklungsplans bestätigt.7 

Als Zentraler Ort wird dabei die Kernstadt von Barby (Elbe) eingestuft.  

Karte 3: Abgrenzung Zentraler Ort des Grundzentrums Barby (Elbe) 

 

Quelle: Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (2020): 2. Entwurf. Anlage 2: Zentrale Orte Konzept, Festlegungskarte 2.3.1  

BBE-Bearbeitung 

                                                      

7 Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (2020): 2. Entwurf – Karte 1: Zeichnerische Darstellung (Stand: 29.09.2020) 
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Grundzentren übernehmen nach den Vorgaben des Landesentwicklungsplans wichtige Grundversorgungs-

funktionen, im Ziel 35 ist festgelegt: 

„Grundzentren sind als Standorte zur Konzentration von Einrichtungen der überörtlichen Grundversorgung 

mit Gütern und Dienstleistungen sowie der gewerblichen Wirtschaft zu sichern und zu entwickeln. Sie sind 

in das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs einzubinden.“ 8 

Die Begründung zu diesem Ziel führt zu den Versorgungsfunktionen aus: „Die Aufgabe der Grundzentren, 

deren Festlegung in den Regionalen Entwicklungsplänen erfolgt, ist es, den Grundbedarf für die Versorgung 

der Bevölkerung abzudecken. Ein Grundzentrum soll in der Regel mindestens 3.000 Einwohner (Grundlage: 

letzte statistische Bevölkerungszahl zu Beginn des Aufstellungsverfahrens) haben, um selbst das Potenzial 

für die notwendigen Einrichtungen der Daseinsvorsorge vorhalten zu können. Darüber hinaus sollen durch 

das Grundzentrum in der Regel mindestens 9.000 Einwohner (in der Regel in der Summe mindestens 

12.000 Einwohner) versorgt werden. Die Erreichbarkeit aus dem Einzugsbereich soll in der Regel in 15 Mi-

nuten mit dem PKW und in 30 Minuten mit dem ÖPNV gewährleistet sein. 

Typische Versorgungseinrichtungen sind u.a. Sekundarschule, Arztpraxen und Apotheke, Gemeindeverwal-

tung, lokale Sporteinrichtungen, Handelseinrichtungen unter 1.200 m² Geschossfläche für die Grundversor-

gung, ÖPNV-Verbindung zum Mittelzentrum.“9 

Um die Grundversorgung auch in ländlichen Gebieten weiter zu sichern, wird seitens der Landesplanung 

auch in Grundzentren die Möglichkeit eröffnet, großflächige Lebensmittelmärkte zu errichten: „Die Auswei-

sung von Sondergebieten für großflächige Einzelhandelsbetriebe, die ausschließlich der Grundversorgung 

der Einwohner dienen und keine schädlichen Wirkungen, insbesondere auf die zentralen Versorgungsberei-

che und die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung anderer Gemeinden oder deren Ortskerne erwarten 

lassen, ist neben den Ober- und Mittelzentren auch in Grundzentren unter Berücksichtigung ihres Einzugs-

bereiches zulässig. Ausschließlich der Grundversorgung dienen großflächige Einzelhandelsbetriebe, deren 

Sortiment Nahrungs- und Genussmittel einschließlich Getränke und Drogerieartikel umfasst. Voraussetzung 

ist die Anpassung des grundzentralen Systems durch die Regionalen Planungsgemeinschaften an die Krite-

rien im Landesentwicklungsplan.“10 

Entsprechend dieser Einbindung der Stadt Barby (Elbe) in die regionale, zentralörtliche Gliederung werden 

Versorgungsfunktionen vor allem für die eigene Wohnbevölkerung übernommen. Der 2. Entwurf des Regio-

nalen Entwicklungsplans stellt einen entsprechenden „Einzugsbereich des grundzentralen Versorgungs-

punkts“ dar11, welcher Grundlage für das in diesem Gutachten definierte Einzugsgebiet des Planvorhabens 

ist (siehe Abschnitt 7). Die nächsten zentralen Orte sind das Grundzentrum Calbe (Saale) (11 km Entfer-

nung) und das Mittelzentrum Schönebeck (Elbe) (12 km Entfernung) sowie das Mittelzentrum Zerbst auf der 

östlichen Elbseite (17 km Entfernung). 

 

Soziodemographische Daten 

Die nachfolgenden Berechnungen im Gutachten basieren zur besseren Vergleichbarkeit auf der aktuell 

verfügbaren Datenbasis des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt. Gemäß dieser Grundlage leben 

zum Stichtag 30.06.2020 insgesamt 8.280 Einwohner in Barby (Elbe).  

In den letzten Jahren seit 2011 ist ein Bevölkerungsrückgang um etwa 8,7% erkennbar, welcher sich damit 

in die Bevölkerungsentwicklung des Salzlandkreises einordnet (7,5% Bevölkerungsrückgang). 

                                                      

8 Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt, Ziel Z 35 

9 Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt, Begründung zu den Zielen Z 33 bis Z 35 

10 vgl. Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 2010, Abschnitt 2.3 Großflächiger Einzelhandel, Z 46-52 

11 Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (2020): 2. Entwurf. Anlage 2: Zentrale Orte Konzept. Anhang, Karte 8 
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Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung und -prognose 

 

 

Gemäß der 6. Regionalisierten Bevölkerungsprognose 2014 bis 2030 des Statistischen Landesamtes Sach-

sen-Anhalt wird auch perspektivisch von einem weiteren Einwohnerrückgang in der Gesamtstadt ausge-

gangen. Im Zeitraum vom 31.12.2011 bis zum Jahr 2030 wird ein Einwohnerrückgang von 20,8% ausge-

wiesen. Für den Salzlandkreis wird mit einem Rückgang um 20,1% eine vergleichbare Entwicklung prog-

nostiziert.  

Gerade vor dem Hintergrund des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs ist die Sicherung der Grundver-

sorgung von besonders großer Bedeutung. 

 

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 

Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftniveau wird durch die Einkommensverhältnisse der Bevölkerung be-

stimmt. Diese Kennzahl spiegelt letztlich auch die Wirtschaftskraft einer Stadt oder Region wider. Die Kenn-

ziffer gibt unabhängig von der Größe der Stadt das verfügbare Netto-Einkommen pro Einwohner im Ver-

hältnis zum Gesamt-Einkommen der Bundesrepublik (= 100) an, welches für die Ausgaben im Einzelhandel 

zur Verfügung steht.  

Die Berechnungsbasis der Kaufkraftkennziffern sind die Ergebnisse der amtlichen jährlichen Lohn- und 

Einkommensteuerstatistik. In diese Kennziffer sind ebenfalls staatliche Transferleistungen wie Kindergeld, 

Wohngeld, Arbeitslosenunterstützung, BAföG, Renten etc. einbezogen. Nicht enthalten in dieser Einkom-

mensberechnung sind private Ersparnisse in Form von Bankguthaben oder Wertpapierhaltung sowie der 

Verschuldungsgrad der Haushalte.  

Einwohner-

entwicklung
Stadt Barby

Veränderung zum 

Bezugsjahr 2011
Salzlandkreis

Veränderung zum 

Bezugsjahr 2011

abs. Index abs. Index

31.12.2011 9.065    100,0% 203.785        100,0%

31.12.2012 8.938    98,6% 201.210        98,7%

31.12.2013 8.741    96,4% 198.715        97,5%

31.12.2014 8.654    95,5% 196.750        96,5%

31.12.2015 8.665    95,6% 196.695        96,5%

31.12.2016 8.535    94,2% 194.575        95,5%

31.12.2017 8.500    93,8% 192.739        94,6%

31.12.2018 8.394    92,6% 190.560        93,5%

31.12.2019 8.323    91,8% 189.125        92,8%

30.06.2020 8.280    91,3% 188.449        92,5%

Prognose

2025 7.710            85,1% 174.306                85,5%

2030 7.177            79,2% 162.804                79,9%

Quellen: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis 

des Zensus 2011 sow ie 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 2014 bis 2030 des Statistischen 

Landesamtes Sachsen-Anhalt, Basisjahr 2014      
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Abbildung 6: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (Einzelhandel insgesamt) 2020 

 
 

Die Stadt Barby (Elbe) erzielt mit 87,5 im regionalen Vergleich mit den unmittelbaren Nachbarkommunen 

ein etwa durchschnittliches Kaufkraftniveau, lediglich die westlich anschließende Gemeinde Bördeland weist 

mit 91,5 eine höhere Kaufkraft auf. Das Kaufkraftniveau von Barby (Elbe) liegt zwar oberhalb des Durch-

schnittswerts im Salzlandkreis (86,4), jedoch unterhalb des Vergleichswerts des Landes Sachsen-Anhalt 

(89,1).  

 

Pendlersituation 

Eine für den Einzelhandel bedeutende Größe in einer Kommune stellen die Ein- und Auspendler dar. Da 

sich Beschäftigte tagsüber, vor allem aber auf dem Nachhauseweg am Abend, versorgen, kommt diese 

Kaufkraft teilweise auch dem Einzelhandel am Arbeitsort zu Gute. Dies betrifft verstärkt den Lebensmitte-

leinzelhandel. Vor allem Einzelhandelsbetriebe mit längeren Öffnungszeiten können dabei die Kaufkraft 

verstärkt vor Ort binden. Die tägliche Einpendlerzahl der Stadt Barby (Elbe) beträgt 1.081, demgegenüber 

sind 2.232 Auspendler zu konstatieren. Daraus errechnet sich ein negativer Pendlersaldo von -1.151.12 

Diese Pendlersituation ist Ausdruck der geringen Stadtgröße ohne bedeutende Wirtschaftskraft und lässt 

entsprechende, einzelhandelsrelevante Kaufkraftabflüsse erwarten. Diese sind auch in der vorliegenden 

Auswirkungsanalyse von Bedeutung. 

 

Tourismus in der Stadt Barby 

Die Tourismusbranche stellt einen wichtigen Wirtschaftszweig der Region dar, welcher auch in der Stadt 

Barby (Elbe) stark ausgeprägt ist. Von den Touristen kann dabei ebenfalls der Einzelhandel in hohem Maße 

profitieren.  

Nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Gästeübernachtungen in der Stadt Barby (Elbe) dar. Es 

zeigt sich, dass die Touristenzahlen seit 2011 mit leichten Schwankungen konstant blieben und somit eine 

positivere Entwicklung darstellen als die Bevölkerungsveränderung. Im Jahr 2019 wurden in der Gesamt-

stadt insgesamt 76.896 Übernachtungen gezählt. Da die Tourismusstatistik lediglich gewerbliche Übernach-

tungen in Betrieben mit mindestens 10 Betten erfasst, sind zusätzlich noch Übernachtungsgäste in Ferien-

häusern und kleineren privaten Unterkünften sowie Besuche von Freunden und Verwandten hinzuzuzählen. 

                                                      

12 Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigungsstatistik, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wohn- und Arbeitsort mit Pendlerdaten, 

30.06.2019, Bundesagentur für Arbeit 
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Abbildung 7: Entwicklung der Gästeübernachtungen in der Stadt Barby (Elbe) 

 

 

Zusätzlich zu den Übernachtungsgästen in der Stadt Barby (Elbe) sind tagestouristische Ausflügler zu be-

trachten. Für die Reiseregion Magdeburg, Elbe-Börde-Heide, Altmark sowie Anhalt-Wittenberg weist das 

dwif 11 Tagesgäste pro Übernachtungsgast aus.13 Somit ergeben sich für die Stadt Barby (Elbe) knapp 

850.000 Tagesgäste im Jahr, die bei der späteren Potenzialsberechnung in Abschnitt 7 ebenfalls einbezo-

gen werden.  

 
Fazit zum Makrostandort Barby (Elbe) 

■ Grundzentrum mit disperser Siedlungsstruktur, Stadtgebiet durch die Saale geteilt, 

■ insgesamt rückläufige Bevölkerungszahl für die Stadt Barby (Elbe), welche sich in den Prognosen 

bis 2030 fortsetzt, 

■ Kaufkraft ist mit 87,5 im regionalen Vergleich durchschnittlich, 

■ negativer Pendlersaldo von -1.151 lässt Kaufkraftabflüsse erwarten, 

■ bei rd. 77.000 Übernachtungsgästen und knapp 850.000 Tagesgästen sind zusätzliche Potenziale 

durch den Tourismus gegeben,  

■ zur Sicherung der Grundversorgung in Grundzentren ist die Ansiedlung großflächiger Lebensmittel-

märkte landesplanerisch möglich. 

  

                                                      

13 dwif (2013): Tagesreisen der Deutschen, S. 80 
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5. Mikrostandortanalyse 

Neben der Analyse des Makrostandortes stellt die Mikrostandortanalyse den zweiten wichtigen Teil der 

Standortbewertung dar. Damit werden insbesondere die Aspekte der Lage und der verkehrlichen Erreich-

barkeit thematisiert. Der Mikrostandort ist insbesondere auch für die Abgrenzung des Einzugsgebietes von 

Relevanz. 

 

Lage des Projektgrundstücks und Nutzungsumfeld 

Der Planstandort liegt an der Otto-Beckmann-Straße innerhalb der Kernstadt von Barby (Elbe), welche, wie 

in Karte 3 bereits dargestellt wurde, als zentraler Ort ausgewiesen ist. Durch die Lage innerhalb des Sied-

lungsgebietes ist der Standort als integriert zu bewerten. So wird das unmittelbare Umfeld hauptsächlich 

durch Wohngebäude geprägt. Das Zentrum von Barby (Kirchplatz) ist etwa 600 m entfernt. 

Aktuell stellt sich das Planareal als eine Brachfläche und eine Kleingartenanlage dar. Direkt nördlich schlie-

ßen sich ein Garagenkomplex sowie die Gebäude der freiwilligen Feuerwehr an. Dahinter befinden sich 

Einfamilienhäuser sowie entlang der Otto-Beckmann-Straße zwei Gastronomieeinrichtungen und ein Hotel. 

Westlich des Projektstandorts sind direkt anschließend Einfamilienhäuser gelegen, dahinter befindet sich 

ein Sportplatz. Südlich existieren einige Mehrfamilienhäuser entlang der Otto-Beckmann-Straße, südöstlich 

ist der Friedhof der Stadt Barby (Elbe). 

Abbildung 8: Standortumfeld des Projektstandortes 

   

Otto-Beckmann-Straße, Blickrichtung Norden Mehrfamilienhäuser südlich des Projekt-

standorts 

     Otto-Beckmann-Straße, Blickrichtung Süden 

   

Kreuzung Otto-Beckmann-Straße / Magde-

burger Tor 

Garagenkomplex nördlich des Projekt-

standorts 

 Wohnhäuser entlang Magdeburger Tor 

Quelle: eigene Aufnahmen, Januar 2021 
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Karte 4: Nutzungen im direkten Umfeld des Projektstandorts 

 
Kartengrundlage: © Esri Basemaps 

 

Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung des Planareals 

Der Standort ist über die Otto-Beckmann-Straße mit dem Pkw anfahrbar. Diese stellt als Verbindung des 

Kernorts von Barby (Elbe) mit der Stadt Calbe (Saale) eine der Hauptverkehrsachsen im Stadtgebiet dar. 

Gemäß des Lageplans sollen vor dem Supermarkt ca. 80 Stellplätze für Pkw entstehen. 

Durch die zentrale Lage in der Kernstadt von Barby ist der Standort über Fußwege an den umliegenden 

Straßen für Fußgänger sehr gut zu erreichen.  

Eine ÖPNV-Anbindung besteht durch die etwa 400 m entfernte Haltestelle „Barby, Tankstelle“ mit der Linie 

131 sowie durch die 650 m entfernte Haltestelle „Barby, Ludwig-Fuchs-Straße“ mit der Line 132. Somit er-

geben sich Verbindungen in Richtung Calbe (Saale) und Nienburg sowie in Richtung Schönebeck (Elbe). 

 

Versorgungsfunktion und wohnortnahe Versorgung 

Für die Versorgung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten ist in der Regel eine Gehzeit von 10-15 

Minuten anzusetzen, was einer fußläufigen Entfernung von 700 - 1.000 m entspricht. Bereits der 700 m-

Radius sowie die 10-Minuten-Gehzeit, beide in nachstehender Karte dargestellt, schließen den Kernort Bar-

by (Elbe) weitestgehend ein. Der Radius weist ein Bevölkerungspotenzial von ca. 2.470 Einwohnern auf, in 
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der Gehzeitzone wohnen rd. 2.440 Menschen14. Für die Bevölkerung weiter Teile des Ortsteils ist der Pro-

jektstandort somit fußläufig erreichbar. 

Karte 5: Fußläufige Erreichbarkeit des Projektstandortes 

 

 

Der zukünftige EDEKA-Markt zielt jedoch als einziger Supermarkt im Stadtgebiet auf eine umfassende Ver-

sorgung der Bevölkerung der Kernstadt Barby (Elbe) sowie angrenzender Ortsteile. Daneben können durch 

das qualitativ hochwertige Angebot eines modernen Supermarkts zusätzlich Touristen in der Stadt Barby 

(Elbe) angesprochen werden. 

 

  

                                                      

14 GfK: Einwohner auf Straßenabschnittsebene (2019) 
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Planungsrechtliche Situation 

Für den Projektstandort wird der Bebauungsplan Nr. 15 „Sondergebiet großflächiger Einzelhandel Otto-

Beckmann-Straße“ aufgestellt, die Zulässigkeit bemisst sich folglich nach § 30 BauGB in Verbindung mit 

§ 11 Abs. 3 BauNVO. In diesem Kontext ist der Nachweis zu führen, dass mit dem Planvorhaben keine 

schädlichen städtebaulichen oder raumordnerischen Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO zu 

erwarten sind.  

 

Fazit zum Mikrostandort an der Otto-Beckmann-Straße in der Stadt Barby (Elbe) 

■ Der Standort liegt in integrierter Lage innerhalb der Kernstadt von Barby (Elbe). 

■ Das Standortumfeld zeichnet sich vorwiegend durch Wohnbebauung aus. 

■ Die ÖPNV-Anbindung wird durch die Bushaltestellen „Barby, Tankstelle“ und „Barby, Ludwig-Fuchs-

Straße“ in fußläufiger Entfernung sichergestellt. 

■ Der Standort bietet eine gute Anfahrtssituation für Pkw-Kunden. Zu Fuß ist der potenzielle Super-

markt von einem Großteil der Bevölkerung der Kernstadt von Barby (Elbe) zu erreichen. 

■ Da bisher kein Vollsortimenter in der Stadt Barby (Elbe) existiert, ist eine Qualifizierung der woh-

nungsnahen und wohnortnahen Versorgung für die Bevölkerung zu erwarten. Durch die touristische 

Ausrichtung von Barby (Elbe) können hiervon auch Tages- und Übernachtungsgäste profitieren.  
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6. Wettbewerbssituation im Untersuchungsraum 

Die Analyse der Wettbewerbssituation im potenziellen Einzugsgebiet des Projektstandortes bezieht sich auf 

die projektrelevanten Anbieter, schließt also zum einen alle Lebensmittelmärkte ein, zum anderen alle wei-

teren Anbieter mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment. Als relevanter Untersuchungsbereich fun-

giert das Stadtgebiet von Barby (Elbe) nördlich der Saale, die Stadt Calbe (Saale) sowie der südöstliche 

Bereich der Stadt Schönebeck (Elbe) (siehe nachfolgende Karte 6). Die aktuelle Erhebung des relevanten 

Einzelhandelsbesatzes erfolgte im Rahmen einer Ortsbesichtigung im Januar 2021.  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Systemwettbewerber (= Lebensmitteldiscounter und Supermärk-

te) sowie Betriebe, die ebenfalls das Ziel von Versorgungseinkäufen sind und somit eine größere Sorti-

mentsüberschneidung mit dem Vorhaben aufweisen, in einen intensiveren Wettbewerb mit dem Vorhaben 

treten, als Betriebe des Lebensmittelhandwerks oder Betriebe, die ein spezialisiertes Sortiment führen (z.B. 

Weinhändler, Obst- und Gemüsehändler). 

Die maßgebliche Wettbewerbssituation ist in nachfolgender Karte 6 und in den Tabellen 2 und 3 dargestellt. 

Karte 6: Übersicht Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum 
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Die quantitative Analyse zum Einzelhandelsbesatz berücksichtigt sowohl die Wettbewerbsrelevanz der ein-

zelnen Betriebsformen als auch die Standortstrukturen im Untersuchungsgebiet als Basis einer nachfolgend 

standortspezifischen Bewertung potenzieller Auswirkungen durch das Planvorhaben. 

Nachfolgende Tabellen kennzeichnen die wettbewerbsrelevanten Angebotsstrukturen innerhalb und im 

Umfeld des Einzugsgebietes. Insgesamt sind 61 nahversorgungsrelevante Anbieter mit zusammen ca. 

23.800 m² Verkaufsfläche zu berücksichtigen, diese erzielen einen Gesamtumsatz von ca. 96,8 Mio. €. 

Wie Tabelle 2 verdeutlicht, sind die Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche von ca. 9.700 m² und 

einem Umsatz von ca. 42,5 Mio. € der dominante Betriebstyp im Untersuchungsraum. Supermärkte sind mit 

einer Verkaufsfläche von rd. 4.400 m² und einem Umsatz von 17,3 Mio. € in weitaus geringerem Maße im 

Untersuchungsgebiet vertreten. Insbesondere in Barby (Elbe) existiert bisher kein Supermarkt. Prägender 

Anbieter im Untersuchungsraum ist der Große Supermarkt Kaufland in Schönebeck (Elbe) mit einem Um-

satz von etwa 15,2 Mio. €. Die Lebensmittelhandwerksbetriebe, Getränkemärkte und sonstige Lebensmit-

telgeschäfte weisen deutlich kleinere Verkaufsflächen und somit auch geringere Umsätze auf, haben jedoch 

eine wichtige ergänzende Versorgungsfunktion.  

Tabelle 2: Angebotsstrukturen im Untersuchungsgebiet nach Betriebsformen  

 

 

In der folgenden Tabelle wird der quantitative Besatz nach Standorten betrachtet. Hieraus wird deutlich, 

dass sich die Nahversorgungsstrukturen zu großen Teilen auf Standorte außerhalb der definierten bzw. 

faktischen zentralen Versorgungsbereiche beschränken. Flächengrößter und umsatzstärkster Standort ist 

mit Abstand der Kaufland-Standort (incl. ergänzender Anbieter vor Ort) in Schönebeck (Elbe) mit einer Ver-

kaufsfläche von ca. 5.300 m² und einer Umsatzleistung von rd. 18,0 Mio. €. Das Fachmarktzentrum in der 

Schillerstraße in Schönebeck (Elbe), welches zum zentralen Versorgungsbereich Innenstadt zählt, erreicht 

mit 14,3 Mio. € Umsatz eine ähnliche Dominanz. Alle weiteren Einzelhandelsstandorte weisen bei einer 

Verkaufsflächen von maximal ca. 2.000 m² einen maximalen Umsatz von 6,7 Mio. € auf. 

Betriebsformen
Verkaufs-

fläche

Umsatz 

gesamt 

darunter 

Lebensmittel

darunter 

Drogerie

darunter 

Heimtierbedarf

darunter 

Nonfood II

in m² in T€ in T€ in T€ in T€ in T€

Supermarkt 4.350 17.300 16.250 680 140 230

Discounter 9.691 42.500 37.590 2.110 440 2.360

Großer Supermarkt 3.800 15.200 12.450 1.400 450 900

Getränkemarkt 1.655 2.610 2.610

Bäcker 653 4.720 4.720

Fleischer 202 1.740 1.740

Drogeriemarkt 1.330 7.300 1.220 4.360 120 1.600

Heimtierfachmarkt 420 670 670

Sonderpostenmarkt 1.030 1.560 1.060 300 200

Tankstelle 150 2.000 2.000

Fachgeschäft 560 1.210 1.210

gesamt 23.841 96.810 80.850 8.850 2.020 5.090

Quelle: BBE-Erhebung 2021
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Tabelle 3: Angebotsstrukturen im Untersuchungsgebiet nach Standorten 

 

 

Um zu prüfen, inwiefern die Auswirkungen des Vorhabens städtebaulich schädlich sind, sind vor allem die 

zentralen Versorgungsbereiche näher zu betrachten. Da es kein Einzelhandelskonzept in Barby (Elbe) oder 

Calbe (Saale) gibt, wird untersucht, ob faktische zentrale Versorgungsbereiche identifiziert werden können. 

 

Exkurs „Zentrale Versorgungsbereiche“ 

Grundsätzlich handelt es sich bei dem Begriff „Zentraler Versorgungsbereich“ um räumlich abgrenzbare 

Bereiche einer Gemeinde, denen auf Grund vorhandener Einzelhandelsnutzungen eine bestimmte Versor-

gungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt. Neben Handelsbetrieben bündelt ein 

zentraler Versorgungsbereich typischerweise auch Dienstleistungsbetriebe oder sonstige Nutzungen, wel-

che die Einzelhandelsfunktion ergänzen. Für einen zentralen Versorgungsbereich existiert keine Mindest-

größe. Dem zentralen Versorgungsbereich muss die städtebauliche Funktion eines Zentrums zukommen, 

welches die Versorgung des Gemeindegebietes oder eines Teils davon mit einem bestimmten Spektrum an 

Waren und Dienstleistungen funktionsgerecht sicherstellen kann. Idealerweise sind zentrale Versorgungs-

bereiche, insbesondere auch für den ÖPNV und für Radfahrende, verkehrsgünstig angebunden. Nach der 

Vorstellung des Gesetzgebers können sich zentrale Versorgungsbereiche nicht nur aus planerischen Fest-

schreibungen, sondern auch aus nachvollziehbar eindeutigen tatsächlichen Verhältnissen ergeben.15 

Auf Basis der vorstehenden Ausführungen sowie der örtlichen Gegebenheiten wurde das Vorhandensein 

von zentralen Versorgungsbereichen in den Städten Barby (Elbe) und Calbe (Saale) geprüft. Für das Mittel-

zentrum Schönebeck (Elbe) liegt ein Einzelhandelskonzept vor, welches zentrale Versorgungsbereiche 

ausweist.  

Unter Einbezug der vorhandenen Siedlungs- und Einzelhandelsstruktur ist festzustellen, dass tatsächliche 

zentrale Versorgungsbereiche sowohl in Barby (Elbe) als auch in Calbe (Saale) in den jeweiligen Stadtker-

nen existieren.  

                                                      

15 vgl. zum Begriff faktischer zentraler Versorgungsbereiche: Bundesverwaltungsgericht, Urteil BVerwG 4 C 7.07 vom 11.10.2007. 

Standortstrukturen
Verkaufs-

fläche

Umsatz 

gesamt

darunter 

Lebensmittel

darunter 

Drogerie

darunter 

Heimtierbedarf

darunter 

Nonfood II

in m² in T€ in T€ in T€ in T€ in T€

Faktischer ZVB Barby 405 2.030 1.910 70 50

Standort Netto, Barby 800 3.410 3.120 170 40 80

Standort NP Calbenser Straße, Barby 1.140 4.260 4.070 110 20 60

sonstige, Barby 260 570 570

Faktischer ZVB, Calbe 749 4.320 1.330 2.100 60 830

Standort EDEKA, Calbe 1.991 6.650 6.280 240 60 70

Standort ALDI, Calbe 1.157 4.650 4.100 200 50 300

Standort NP, Calbe 563 2.300 2.090 160 20 30

Standort PENNY, Calbe 940 4.500 3.960 190 50 300

Standort Netto, Calbe 975 4.300 3.920 220 40 120

Standort Lidl, Calbe 1.068 4.570 3.870 350 50 300

sonstige, Calbe 233 1.960 1.960

ZVB Innenstadt, Schönebeck 615 1.710 1.710

Fachmarktzentrum ZVB Innenstadt, Schönebeck 3.140 14.340 10.250 2.650 150 1.290

Nebenzentrum Bad Salzelmen, Schönebeck 665 2.600 2.420 110 20 50

NVZ Moskauer Straße, Schönebeck 730 2.740 2.440 90 20 190

NVZ Schwarzer Weg, Schönebeck 1.550 6.250 5.890 240 40 80

Standort Kaufland, Schönebeck 5.260 18.080 14.160 1.700 1.320 900

Standort Lidl, Schönebeck 1.410 5.970 5.200 250 80 440

sonstige, Schönebeck 190 1.600 1.600

gesamt 23.841 96.810 80.850 8.850 2.020 5.090

Quelle: BBE-Erhebung 2021
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Wettbewerber in Barby (Elbe) 

Da es bisher keinen Vollsortimenter in Barby (Elbe) gibt, wird der Handelsstandort Barby (Elbe) von der 

geplanten Ansiedlung zunächst insgesamt profitieren und mehr Kaufkraft im Stadtgebiet binden. Mit den 

Lebensmittelanbietern vor Ort bestehen allerdings auch Wettbewerbseffekte, auf die im Folgenden einge-

gangen wird.  

Der Stadtkern von Barby (Elbe) entlang des Magdeburger Tors und des Marktplatzes bildet mit einem 

kleinen NP-Markt, vereinzelten Fachgeschäften, Dienstleistern und Gastronomiebetrieben einen faktischen 

zentralen Versorgungsbereich, welcher ca. 600 m vom Projektstandort entfernt liegt. Die Abgrenzung ist in 

nachfolgender Karte dargestellt. 

Karte 7: Abgrenzung faktischer zentraler Versorgungsbereich Barby (Elbe) 

 

 

Prägender Anbieter innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs ist der Lebensmitteldiscounter NP. Dieser 

verfügt im Vergleich zu den weiteren Lebensmittelmärkten im Einzugsgebiet über eine kleinere Verkaufsflä-

che, trägt durch die zentrale Lage innerhalb der Kernstadt jedoch zur fußläufigen Nahversorgung bei und 

orientiert sich somit vorwiegend auf die direkt umliegende Bevölkerung sowie Touristen und Übernach-

tungsgäste im Stadtkern. Neben dem Lebensmittelmarkt befinden sich im Stadtkern zehn weitere Einzel-

handelsbetriebe, vorwiegend inhabergeführte Fachgeschäfte, darunter eine Apotheke, ein Optiker und eine 

Bäckerei. Daneben bestehen mit einer Bankfiliale, einem Friseur und einem Versicherungsmakler mehrere 

über den unmittelbaren Nahbereich hinausreichende Dienstleistungsangebote. Gastronomieeinrichtungen 

bestehen in Form zweier Restaurants und einem Eiscafé. Innerhalb der Abgrenzung des zentralen Versor-

gungsbereichs gelegen sind ebenso die Stadtverwaltung, die Sankt Marienkirche und eine Schule. 
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Mit dem ca. 500 m entfernten Projektstandort tritt als Lebensmittelmarkt insbesondere NP-Discount in den 

Wettbewerb, der als Lebensmitteldiscounter mit kleinerer Verkaufsfläche allerdings vor allem auf den preis-

orientierten Grundeinkauf ausgerichtet ist. Zusammen mit den weiteren Anbietern, mit denen Kopplungsef-

fekte bestehen, stellt sich der zentrale Versorgungsbereich Barby (Elbe) als wettbewerbsfähig dar.  

Abbildung 9: Stadtkern Barby (Elbe) 

   
NP-Markt             Optiker und Bäckerei am Marktplatz  Gastronomie am Marktplatz 

Quelle: eigene Aufnahmen, Januar 2021 

 

Neben dem bereits dargestellten faktischen zentralen Versorgungsbereich ist in etwa 450 m Entfernung in 

nicht-integrierter Lage am Siedlungsrand ein NP-Markt in der Calbenser Straße gelegen. Neben dem Dis-

countmarkt sind innerhalb der etwas in die Jahre gekommenen Immobilie ein Getränkemarkt, ein Fleischer 

und ein Friseur gelegen, auf der gegenüberliegenden Straßenseite existiert eine Tankstelle. Durch die 

räumliche Nähe und die stärkere Ausrichtung auf den Wocheneinkauf im Vergleich zum NP-Discount im 

Stadtkern, ist die Einzelhandelslage als einer der beiden Hauptwettbewerber zu bewerten. 

Als weiterer wesentlicher Lebensmittelmarkt in Barby (Elbe) ist Netto Marken-Discount am Wilhelmsweg 

in 800 m Entfernung zum Projektstandort zu nennen. Der Netto-Markt präsentiert sich mit typischem Kon-

zept und stellt sich zusammen mit dem Standort von NP in der Calbenser Straße als derzeit wichtigster 

Nahversorger im Kernort dar. Damit steht der Standort am Wilhelmsweg im besonderen Maße im Wettbe-

werb.  

Die weiteren Anbieter in Barby (Elbe), darunter ein solitär gelegener Getränkemarkt, die Lebensmittelab-

teilung des Sonderpostenmarkts Wreesmann und eine Bäckerei, stehen mit dem Planvorhaben aufgrund 

einer differenzierten Zielgruppenansprache nur in geringerem Maße im Wettbewerb. 

Insgesamt zeigt sich in Barby (Elbe) eine stark discountorientierte Angebotsstruktur. 

Abbildung 10: Weitere Wettbewerber in Barby (Elbe) 

   
Netto-Markt, Wilhelmsweg          NP-Markt, Calbenser Straße  Wreesmann, Wilhelmsweg 

Quelle: eigene Aufnahmen, Januar 2021 

 

 



Auswirkungsanalyse - Neuansiedlung EDEKA-Supermarkt in der Stadt Barby (Elbe) 

 27 

Wettbewerber in Calbe (Saale) 

Als weiterer faktischer zentraler Versorgungsbereich ist das Stadtzentrum von Calbe (Saale) zu betrach-

ten, welches ca. 11 km vom Projektstandort entfernt liegt. Dieses erstreckt sich entlang der verkehrsberu-

higten Wilhelm-Loewe-Straße, der Schloßstraße und des Marktplatzes. Die genaue Abgrenzung ist nachfol-

gender Karte zu entnehmen.  

Karte 8: Abgrenzung faktischer zentraler Versorgungsbereich Calbe (Saale) 

 
 

Innerhalb der dargestellten Abgrenzung existiert kein Lebensmittelmarkt, prägender Anbieter ist jedoch der 

Drogeriemarkt ROSSMANN. Dieser besteht in einer neuerrichteten Einzelhandelsimmobilie zusammen mit 

Ernsting’s Family. Die weiteren Einzelhandelsanbieter innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs be-

schränken sich vorwiegend auf inhabergeführte Fachgeschäfte. Neben der Einzelhandelsfunktion ist im 

Stadtzentrum von Calbe (Saale) das Dienstleistungssegment stark vertreten, hierbei besonders Reise- und 

Versicherungsbüros. Insgesamt ist das Stadtzentrum jedoch von einer Vielzahl an leerstehenden Ladenlo-

kalen geprägt, teilweise in schlechtem Zustand.  

Wettbewerbsverflechtungen mit dem Planvorhaben sind aufgrund einer unterschiedlichen Zielgruppenan-

sprache nur in geringem Maße zu erwarten. 
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Abbildung 11: Stadtkern Calbe (Saale) 

   
Schloßstraße           Fachgeschäft, Wilhelm-Loewe-Straße Lebensmittelhandwerk, Wilhelm-Loewe-Str. 

Quelle: eigene Aufnahmen, Januar 2021 

 

Relevantester Anbieter in Calbe (Saale) ist der Standort EDEKA am nördlichen Stadtrand in etwa 10 km 

Entfernung. Der prägende Supermarkt zeichnet sich durch ein umfassendes und attraktives Angebot aus 

und wird durch eine Bäckerei und einen Getränkemarkt ergänzt, sodass eine weitreichende Kundenbindung 

im Vollsortimenterbereich auch nach Barby (Elbe) unterstellt werden kann. Mit einem EDEKA-Vollsortimen-

ter in Barby (Elbe) ist davon auszugehen, dass bisherige Kunden aus Barby (Elbe) hauptsächlich den Le-

bensmittelmarkt im eigenen Ort aufsuchen werden, so dass sich Wettbewerbseffekte mit dem betreiberglei-

chen in Calbe (Saale) ergeben.  

Ebenfalls am nördlichen Stadtrand von Calbe (Saale) befindet sich der ähnlich weit entfernte Standort  

ALDI. Daneben existieren in Calbe (Saale) mit PENNY in der Barbyer Straße und Lidl in der Magdebur-

ger Straße zwei weitere relevante Lebensmittelanbieter in 9,0 bzw. 10,2 km Entfernung. An den Standorten 

von Lidl und ALDI besteht zusätzlich auch ein Getränkemarkt. Alle drei Standorte werden vorrangig durch 

Lebensmitteldiscounter geprägt und treten somit mit dem Planvorhaben in geringerem Maße in den Wett-

bewerb als der EDEKA. Durch die bisher höhere Anziehungskraft des nahversorgungsrelevanten Einzel-

handels in Calbe (Saale) werden sich mit einer stärkeren Nachfragebindung des neuen Vollsortimenters in 

Barby (Elbe) allerdings auch Wettbewerbsverflechtungen für diese Märkte ergeben.  

Die Lebensmitteldiscounter Netto und NP in Calbe (Saale) treten mit dem Planvorhaben nicht in Wettbe-

werb, da von beiden Anbietern ebenfalls nähergelegene Filialen in Barby (Elbe) selbst bestehen. Auch die 

sonstigen Anbieter in Calbe (Saale), darunter einzeln gelegene Bäckereien und kleine Getränkemärkte, 

werden von dem Planvorhaben aufgrund der Entfernung und einer Kundenorientierung auf das jeweilige 

Umfeld kaum tangiert. 

Abbildung 12: Weitere Wettbewerber in Calbe (Saale) 

   
EDEKA, Salzer Straße          PENNY, Barbyer Straße   ALDI und Getränke Hoffmann, Ziegeleistraße 

Quelle: eigene Aufnahmen, Januar 2021 
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Wettbewerber in Schönebeck (Elbe) 

Die Innenstadt von Schönebeck (Elbe) ist gemäß des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt aus 

dem Jahr 2013 als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen und vom Projektstandort ca. 13 km entfernt. 

Der Innenstadtbereich besteht zum einen aus dem historischen Zentrum um Markt, Salztor und Salzer 

Straße sowie aus einem Fachmarktzentrum westlich der Bahngleise entlang der Schillerstraße. Prägende 

Anbieter im nahversorgungsrelevanten Bereich sind der Supermarkt REWE, der Lebensmitteldiscounter 

ALDI und der Drogeriemarkt ROSSMANN. Innerhalb des Fachmarktzentrums befinden sich zudem weitere 

Fachmärkte des mittel- und langfristigen Bedarfsbereichs, sodass ein äußerst vitaler Standort mit gesamt-

städtischer Versorgungsfunktion entsteht. Durch die sich ergänzenden Anbieter, welche hohe Kopplungspo-

tenziale untereinander generieren, ist das One-Stop-Shopping für den Kunden besonders attraktiv.  

Karte 9: Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Schönebeck (Elbe) 

 
Quelle: Stadt Schönebeck (Hrsg. 2013): Einzelhandels- und Zentrenkonzept Schönebeck (Elbe), S. 64 

 

Insgesamt weist die Innenstadt eine hohe Aufenthaltsqualität auf und bietet aus Einzelhandelssicht durch 

attraktive Fachmärkte im westlichen Bereich und einigen kleineren Fachgeschäften in der historischen Alt-

stadt einen breiten Angebotsmix, welcher durch Gastronomie und Dienstleistungsangebote ergänzt wird. Mit 
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dem Planvorhaben steht insbesondere REWE als branchengleicher Anbieter in Wettbewerb. Die weiteren 

Anbieter in der historischen Altstadt werden durch das Planvorhaben nur in geringerem Maße tangiert. 

Abbildung 13: ZVB Innenstadt Schönebeck (Elbe) 

   
Fußgängerzone Salztor          REWE, Schillerstraße   ALDI, Schillerstraße 

Quelle: eigene Aufnahmen, Januar 2021 

 

Nächstgelegener Anbieter in Schönebeck (Elbe) ist der 12,6 km entfernte Standort Kaufland, welcher sich 

am südlichen Stadtrand befindet. Magnetanbieter ist der Große Supermarkt Kaufland, der durch mehrere 

Lebensmittelhandwerksbetriebe, einem Sonderpostenmarkt, einem Heimtierfachmarkt und weiteren für das 

Planvorhaben nicht relevanten Fachmärkten ergänzt wird. Insgesamt erreicht der Standort durch das breite 

Angebot eine regionale Ausstrahlungskraft und durch die Vielfalt der Anbieter hohe Kopplungspotenziale. 

Mit dem Planvorhaben tritt durch die stärkere Kundenbindung im Vollsortimentsbereich in Barby (Elbe) ins-

besondere Kaufland als Vollsortimenter in intensiveren Wettbewerb. 

Etwa 13,6 km vom Projektstandort entfernt befindet sich das Nahversorgungszentrum Schwarzer Weg, 

dessen Magnetanbieter ein REWE-Supermarkt ist. Der Vollsortimenter wurde kürzlich neu errichtet und 

weist somit einen modernen und großzügigen Marktauftritt auf, womit sich der Standort als sehr attraktiv 

darstellt. Als branchengleicher Anbieter sind mit dem Planvorhaben Wettbewerbsverflechtungen zu erwar-

ten.  

Der Standort Lidl liegt an der Friedrichstraße und wird von einem modernen, großflächigen Lidl-Discounter 

geprägt. Auf dem Parkplatz befindet sich ein Bäckerei-Café. Er verfügt über eine wichtige Versorgungsbe-

deutung für das unmittelbare Umfeld, kann jedoch auch von der Lage an der Verkehrsachse Friedrichstraße 

profitieren und ist damit sehr wettbewerbsfähig. Mit dem Planvorhaben steht Lidl aufgrund des discountori-

entierten Angebots allerdings nur in geringerem Maße im Wettbewerb. 

Alle weiteren Standorte, darunter auch das durch einen NORMA-Markt geprägte Nahversorgungszent-

rum Moskauer Straße und das Nebenzentrum Bad Salzelmen mit einem NP-Markt, dienen vorwiegend 

der Versorgung der direkt umgebenden Bevölkerung und werden folglich durch das Planvorhaben kaum 

tangiert.  

Abbildung 14: Weitere Wettbewerber in Schönebeck (Elbe) 

   
Kaufland            REWE, NVZ Schwarzer Weg  Lidl, Friedrichstraße 

Quelle: eigene Aufnahmen, Januar 2021 
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Fazit zur Wettbewerbssituation: 

■ Insgesamt 61 nahversorgungsrelevante Betriebe verfügen über ca. 23.800 m² Einzelhandelsfläche 

und binden einen Gesamtumsatz von ca. 96,8 Mio. € im Untersuchungsraum. 

■ Im Untersuchungsgebiet und insbesondere im Kernort Barby (Elbe) herrscht bisher ein sehr dis-

countorientiertes Angebot vor. 

■ Als Hauptwettbewerber für den projektierten EDEKA-Markt sind die beiden Lebensmittelmärkte in 

Barby (Elbe) Netto und NP in der Calbenser Straße zu bewerten. Da es bisher keinen Vollsortimen-

ter in Barby gibt, sind Wettbewerbseffekte durch Kaufkraftrückholung nach Barby (Elbe) insbesonde-

re mit den Vollsortimentern in Schönebeck (Elbe) und Calbe (Saale) zu erwarten.  
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7. Einzugsgebiet und Nachfragepotenzial 

Die Abgrenzung des Einzugsgebietes und die Berechnung des vorhabenrelevanten Kaufkraftvolumens stel-

len einen weiteren wichtigen Bezugspunkt für die nachfolgende Analyse der möglichen Auswirkungen des 

Vorhabens dar. Für die Einkaufsorientierung der Bevölkerung und damit die Abgrenzung des Einzugsgebie-

tes von Einzelhandelsbetrieben spielen grundsätzlich mehrere Faktoren eine maßgebliche Rolle: 

■ die Häufigkeit der Bedarfsdeckung im geplanten Sortimentsbereich, 

■ der vom Verbraucher in der Regel akzeptierte Zeit- und Wegeaufwand, 

■ die relevante Wettbewerbssituation, wie z.B. die Entfernung und die Attraktivität der relevanten 

Wettbewerber im engeren und weiteren Standortumfeld, 

■ die Attraktivität der Einzelhandelslage, die durch die Betriebsgröße, die Leistungsfähigkeit und den 

Bekanntheitsgrad des Betreibers bestimmt wird, 

■ die Qualität des Mikrostandortes, die aus der verkehrlichen Erreichbarkeit, der Lage zu Siedlungs-

schwerpunkten und aus möglicherweise vorhandenen Agglomerationseffekten resultiert, 

■ Barrierewirkungen, ausgehend von den topographischen, infrastrukturellen oder baulichen Gege-

benheiten. 

Von entscheidender Bedeutung für die Einzugsgebietsabgrenzung des Standorts sind das Angebot mit ei-

nem modernen Vollsortimenter und die Lage im Zentralen Ort Barby (Elbe). Das Einzugsgebiet orientiert 

sich dabei am Einzugsgebereich des grundzentralen Versorgungspunkts von Barby (Elbe). Unter der Be-

rücksichtigung weiterer Faktoren, wie der qualitativen Bewertung der Wettbewerbssituation, ergibt sich fol-

gendes Einzugsgebiet:  

■ Das Kerneinzugsgebiet (Zone 1) umfasst den Zentralen Ort Barby (Elbe). Durch die integrierte La-

ge ist der Standort von einem wesentlichen Anteil der Bevölkerung auch fußläufig zu erreichen, so 

dass hier die höchste Kundenorientierung zum einzigen Vollsortimenter im Stadtgebiet gegeben ist.  

■ Das erweiterte Einzugsgebiet (Zone 2) schließt sich direkt an den Zentralen Ort an und wird in 

südlicher, östlicher und nördlicher Richtung von den Flussläufen der Saale und der Elbe begrenzt. 

Die südwestliche Grenze entspricht dem Stadtgebiet von Barby (Elbe), da die Bevölkerung von Cal-

be aufgrund der dortigen Handelsstrukturen stärker das eigene Angebot wahrnimmt. So gibt es unter 

anderem einen weiteren EDEKA-Markt in Calbe, weshalb keine Kunden aus dieser Stadt zu erwar-

ten sind. Nordwestlich umfasst das erweiterte Einzugsgebiet die Ortschaften Pömmelte und Wes-

pen. Die Barbyer Ortschaften Döben, Gnadau und Zackmünde haben durch die geringe Entfernung 

nach Schönebeck (Elbe) eine stärkere Orientierung zum Mittelzentrum, so dass diese nicht mehr 

zum Einzugsgebiet zu zählen sind.  

Mit dem geplanten Vollsortimenter und der damit verbundenen Aufwertung des Nahversorgungsangebots in 

Barby (Elbe) ist nicht mit einer Vergrößerung des Einzugsgebietes des Einzelhandelsstandortes Barby (El-

be) zu rechnen, da mit der Saale und Elbe physische Barrieren bestehen, die Entfernung zu den nächsten 

Siedlungsstrukturen zu groß ist und andere Anbieter in den umliegenden Gemeinden für die dortige Bevöl-

kerung näher zu erreichen sind. Mit einem modernen Vollsortimenter wird es allerdings stärker als bisher 

möglich sein, die Kaufkraft der Barbyer Bevölkerung zu binden und touristische Potenziale der Nachfrage zu 

nutzen.  

  



Auswirkungsanalyse - Neuansiedlung EDEKA-Supermarkt in der Stadt Barby (Elbe) 

 33 

Karte 10: Einzugsgebiet geplanter Supermarkt in der Stadt Barby (Elbe) 

  

 

Insgesamt leben im dargestellten Einzugsgebiet ca. 5.400 Einwohner, davon entfallen ca. 3.600 Einwohner 

auf das Kerneinzugsgebiet und ca. 1.800 Einwohner auf das erweiterte Einzugsgebiet. 

Das nahversorgungsrelevante Kaufkraftvolumen innerhalb des Einzugsgebiets errechnet sich aus der Multi-

plikation der Bevölkerungszahl mit dem statistisch ermittelten Pro-Kopf-Ausgabebetrag (IFH-Verbrauchs-

ausgaben für Lebensmittel, Drogerie und Heimtierbedarf) gewichtet mit der sortimentsspezifischen Kauf-

kraftkennziffer (BBE!CIMA!MB-Research). 

Das sortimentsspezifische Kaufkraftniveau für die Warengruppen Lebensmittel, Drogeriewaren und Heim-

tierbedarf liegt unter dem Bundesdurchschnitt 100. Die folgende Berechnung zeigt das resultierende Markt-

potenzial im Einzugsgebiet des Projektvorhabens durch die Einwohner auf.  

 

ZVB Innenstadt Schönebeck
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Tabelle 4: Nachfragepotenzial im Einzugsgebiet durch Einwohner 

 

 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, ergibt sich bei ca. 5.400 Einwohnern im gesamten Einzugsgebiet ein 

Marktpotenzial von ca. 14,2 Mio. € durch die Einwohner. Im Kerneinzugsgebiet existiert ein Potenzial für 

nahversorgungsrelevante Sortimente von 9,4 Mio. € und im erweiterten Einzugsgebiet von 4,8 Mio. €.  

In der Warengruppendifferenzierung entfallen ca. 12,3 Mio. € auf Lebensmittel, ca. 1,7 Mio. € auf Drogerie-

waren und ca. 0,3 Mio. € auf Heimtierbedarf. 

Neben dem Potenzial aus Einwohnern ist allerdings ebenfalls das Potenzial aus den Übernachtungs- und 

Tagesgästen für Barby (Elbe) von hoher Relevanz. So übernachteten im Jahr 2019 fast 77.000 Gäste in der 

Kleinstadt.  

Tabelle 5: Nachfragepotenzial durch Übernachtungs- und Tagesgäste 

 

Einzugsgebiet
Kerneinzugs-

gebiet

erweitertes 

Einzugsgebiet

Zone 2

Einzugsgebiet gesamt

Bevölkerungspotenzial 3.556 1.803 5.359

sortimentsspezifische Kaufkraft 91,2 91,2 91,2

Ausgaben pro Kopf Lebensmittel 2.295 € 2.295 € 2.295 €

sortimentsspezifische Kaufkraft 87,0 87,0 87,0

Ausgaben pro Kopf Drogerie 309 € 309 € 309 €

sortimentsspezifische Kaufkraft 90,8 90,8 90,8

Ausgaben pro Kopf Heimtierbedarf 52 € 52 € 52 €

in T€ in T€ in T€

Nachfragepotential

Lebensmittel 8.160 4.137 12.297

Drogerie 1.098 557 1.655

Heimtierbedarf 184 93 277

gesamt 9.442 4.787 14.229

Quelle: BBE-Berechnung auf Basis von IFH-Verbrauchsausgaben

Übernachtungstourismus Tagestourismus

gewerbliche Übernachtungen im Jahr 2019 in Barby 76.896 Zahl Tagesgäste je Übernachtung 11,0

Zahl gewerbliche Übernachtungsgäste pro Tag 211 Zahl Tagesgäste insgesamt Barby 845.856

Ausgaben pro Tag und Person 118,60 €

Potenzial in € 9.100.000 €

Übernachtungsgäste inkl. Privatquartiere, 

Privatbesuche Verwandte und Freunde, 

Freizeitwohnsitze (+20%)

10.920.000 €

Anteile Potenzial für Lebensmittel

Einzelhandel gesamt (16,9%) 1.800.000 € 2.000.000 €

Anteil nahversorgungsrel. Sortimente (Anteil 60%) 1.080.000 €

Touristisches Potenzial Barby (Elbe) 3.080.000 €

der Tagestouristen 

(2,40€ pro Tag)

Quelle: BBE-Berechnung, Datenbasis: Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg. 2020), dw if: 

Wirtschaftsfaktor Tourismus Sachsen-Anhalt, S. 35, 38; dw if (2013): Tagesreisen der Deutschen, S. 80, 104
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Für 76.896 gewerblichen Übernachtungsgäste ist von einem täglichen Ausgabebetrag (u.a. für Unterkunft, 

Einzelhandel, Gastronomie) von 118,60 € pro Person auszugehen.16 Daraus errechnet sich ein Potenzial 

durch gewerbliche Übernachtungsgäste von 9,1 Mio. € in Barby (Elbe). Werden Privatquartiere, Privatbesu-

che bei Freunden und Verwandten sowie Freizeitwohnsitze mitberücksichtigt, ist mit einer Zunahme dieses 

Potenzials von 20% bzw. auf 10,9 Mio. € zu rechnen. Gemäß dwif umfassen die einzelhandelsrelevanten 

Umsätze einen Anteil von 16,9%17 an diesen Ausgabeverhalten, was einer Nachfrage durch Übernach-

tungsgäste in Barby von ca. 1,8 Mio. € entspricht, wovon nach gutachterlicher Einschätzung ca. 1,1 Mio. € 

(60%) in nahversorgungsrelevanten Sortimenten getätigt werden. 

Für die Reiseregion Magdeburg, Elbe-Börde-Heide, Altmark sowie Anhalt-Wittenberg weist das dwif 11 

Tagesgäste pro Übernachtungsgast aus.18 Sind für die Stadt Barby (Elbe) knapp 850.000 Tagesgäste im 

Jahr zu veranschlagen. Für die genannte Reiseregion werden im Durchschnitt täglich 2,40 € pro Tagesgast 

für Lebensmittel im Einzelhandel ausgegeben19, woraus sich für Barby eine zusätzliche Nachfrage von 

2,0 Mio. € ergibt.  

In Summe errechnet sich ein projektrelevantes Marktpotenzial durch Übernachtungs- und Tagestouristen 

von ca. 3,1 Mio. €. Zusammen mit dem nahversorgungsrelevanten Potenzial der Einwohner im Einzugsge-

biet summiert sich dieses auf insgesamt 17,3 Mio. €.  

Um die aktuelle Nachfragebindung des Handelsbesatzes im Einzugsgebiet zu bewerten, werden die reali-

sierten Umsätze der Nahversorgungsanbieter in nachfolgender Tabelle in Relation zum ermittelten Nachfra-

gepotenzial gesetzt.  

Nachfolgende Tabelle prognostiziert eine differenzierte Nachfragebindung für die beiden Zielgruppen Ein-

wohner und Touristen / Tagesbesucher.  

Tabelle 6: Kaufkraftbindung der relevanten Angebotsstrukturen im Einzugsgebiet 

 
 

Hervorzuheben ist zunächst, dass derzeit nur eine Kaufkraftbindung von 58,8% erreicht wird. Folglich wird 

weder das regionale Nachfragepotenzial der Einwohner noch jene Umsatzchancen durch Touristen / Ta-

gesbesuchern ausreichend erschlossen. In einer Differenzierung nach beiden Zielgruppen kann unterstellt 

werden, dass vom regionalen Einwohnerpotenzial annähernd der branchenübliche Marktanteil für Vollsorti-

menter abfließt (Bindungsquote 60,6%, Abflüsse 5,6 Mio. €). Dies bedeutet im Umkehrschluss, maximal die 

Hälfte der touristischen Nachfrage erschlossen wird (Bindungsquote 50%, nicht erschlossene Nachfrage ca. 

1,5 Mio. €). So können die Potenziale aus dem Tourismus nur mit einem entsprechenden Angebot gehoben 

werden, was bisher in Barby (Elbe) ohne einen modernen Vollsortimenter und weiteren spezialisierten Ge-

schäften nicht der Fall ist.  

                                                      

16 Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, dwif (Hrsg. 2020): Wirtschaftsfaktor Tou-
rismus Sachsen-Anhalt, S. 35 

17 Ebd., S. 38 

18 dwif (2013): Tagesreisen der Deutschen, S. 80 

19 dwif (2013): Tagesreisen der Deutschen, S. 104 

Nachfrage-

potenzial

Umsatz Angebots-

strukturen

Kaufkraft-

bindung
Saldo

in T€ in T€ in % in T€

Einwohner im Einzugsgebiet 14.230 8.630 60,6% -  5.600   

Übernachtungs- und Tagesgäste 3.080 1.540 50,0% -  1.540   

Gesamt 17.310 10.170 58,8% -  7.140   

Quelle: BBE-Erhebung 2021
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Natürlich sind in dieser Differenzierung auch leichte Verschiebungen der erwarteten Bindungsquoten denk-

bar, in Summe beider Zielgruppen werden aber definitiv nur knapp 59% des bestehenden nahversorgungs-

relevanten Nachfragepotenzials gebunden, so dass noch rd. 7,1 Mio. € als offenes Potenzial zur Verfügung 

stehen.  

Die Nahversorgung sollte möglichst vor Ort erfolgen. Mit einem modernen Vollsortimenter der Firma EDEKA 

kann eine erweiterte Zielgruppenansprache in Barby (Elbe) erreicht werden. Somit ist zumindest von einer 

partiellen Neuerschließung bisheriger Kaufkraftabflüsse und offener Tourismuspotenziale in Form einer 

legitimen Eigenbindung im Grundzentrum zu rechnen.   
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8. Planungsrechtliche und planerische Beurteilungsgrundlagen 

In den vergangenen Jahren ist eine zunehmend ausdifferenzierte und umfangreiche Rechtsprechung zum 

Themenkreis Einzelhandel und Bauplanungsrecht festzustellen. Nicht zuletzt die Rechtsprechung hat zu 

einer zunehmenden Verdichtung der rechtlichen und planerischen Vorgaben geführt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen und planerischen Rahmenbedingungen erläutert. Dabei 

werden insbesondere diejenigen Aspekte näher betrachtet, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben von 

Relevanz sind. 

8.1. Baunutzungsverordnung - § 11 Abs. 3 

Für die angestrebte Neuansiedlung ist ein B-Planverfahren erforderlich, der Aufstellungsbeschluss zum B-

Plan Nr. 15 „Sondergebiet großflächiger Einzelhandel Otto-Beckmann-Straße“ wurde durch den Stadtrat am 

30.01.2020 getroffen, so dass das Vorhaben nach § 11 Abs. 3 BauNVO zu prüfen ist.  

In § 11 Abs. 3 heißt es: 

„1. Einkaufszentren, 

2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art und Lage oder Umfang auf die Verwirklichung Ziele 

der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur un-

wesentlich auswirken können, 

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher und auf die 

Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichneten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind, sind außer in 

Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig.“ 

Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind u. a. auch Auswirkungen auf die verbrauchernahe 

Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der beschriebenen Betriebe und auf die Entwicklung zent-

raler Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden. 

Bei der Frage, ob ein Vorhaben als Einzelhandelsgroßprojekt zu bewerten ist, sind zwei Aspekte zunächst 

getrennt voneinander zu prüfen: 

■ Der Sachverhalt der Großflächigkeit des Vorhabens muss erfüllt sein, was nach höchstrichterlicher 

Entscheidung ab einer Verkaufsfläche von über 800 m² zutrifft.20 

■ Die zuvor beschriebenen Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO müssen zu erwarten sein, was 

regelmäßig ab 1.200 m² Geschossfläche angenommen wird (= Regelvermutung), jedoch in einer 

Einzelfalluntersuchung widerlegt werden kann.  

Für eine Einstufung als Einzelhandelsgroßprojekt müssen beide Sachverhalte (über 800 m² Verkaufsfläche 

und gleichzeitig Auswirkungen bei über 1.200 m² Geschossfläche) kumulativ auftreten.  

Der Lebensmittelmarkt überschreitet mit der geplanten Verkaufsflächendimensionierung zweifellos die 

Schwelle zur Großflächigkeit, inwieweit jedoch städtebauliche Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 

BauNVO zu erwarten sind, wird in Abschnitt 9 geprüft. 

 

  

                                                      

20 BVerwG vom 24. November 2005, 4 C 10.04. In dem Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht die bisherige Grenze der Großflächigkeit auf 

800 m² VK angehoben. Demnach sind nunmehr Einzelhandelsbetriebe großflächig im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO, wenn sie 

eine Verkaufsfläche von 800 m² überschreiten. Bei der Berechnung der Verkaufsfläche sind auch die Thekenbereiche, die vom Kunden nicht 

betreten werden dürfen, der Kassenvorraum (einschl. eines Bereichs zum Einpacken der Waren und zur Entsorgung des Verpackungsmateri-

als) sowie evtl. ein Windfang einzubeziehen. 
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8.2. Landes- und Regionalplanung 

Neben den baurechtlichen Vorgaben sind bei der Planung von Einzelhandelsnutzungen auch die Ziele der 

Landesplanung und Raumordnung gemäß Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt so-

wie der Regionale Entwicklungsplan der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg zu berücksichtigen. 

Die Stadt Barby (Elbe) wird im Regionalen Entwicklungsplan und im 2. Entwurf des Regionalen Entwick-

lungsplans als Grundzentrum eingestuft (siehe Abschnitt 3). Als Zentraler Ort innerhalb des Stadtgebiets 

wird der Kernort Barby eingeordnet.  

Die Regelungen des Landesentwicklungsplanes 2010 steuern die Ansiedlung großflächiger Einzelhandels-

betriebe und zielen auf einen Schutz zentraler Versorgungsbereiche. So hebt die Begründung zu den Zielen 

einer Steuerung des großflächigen Einzelhandels explizit hervor:  

„Zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist es Aufgabe der Zentralen Orte, entsprechend ihrer 

jeweiligen Zentralitätsstufe ausreichend Flächen für den Einzelhandel bereitzustellen, damit sich der Einzel-

handel so entwickeln kann, dass die Bevölkerung (auch die nicht motorisierte) mit einem differenzierten und 

bedarfsgerechten Warenangebot in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt werden kann. Dabei ist es die Auf-

gabe aller Zentralen Orte, in ihrem Verflechtungsbereich eine verbrauchernahe Grundversorgung zu si-

chern. Aufgrund des Einzugsbereiches von Einzelhandelsgroßprojekten sind diese an Ober- und Mittelzen-

tren zu binden. 

Die Entstehung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben, überwiegend am Rand von Gemeinden, in den 

vergangenen Jahren gefährdet in zunehmendem Maße die Entwicklung der Innenstadtbereiche der Ober- 

und Mittelzentren.  

Raumordnerisches Ziel ist es, die hohe Lebensqualität und Anziehungskraft der Innenstädte und der Orts-

zentren, für die das Land in den letzten Jahren beträchtliche Finanzmittel im Rahmen der Städtebauförde-

rung eingesetzt hat, zu erhalten. 

Dieses erfordert eine umfassende, überörtliche und koordinierende Steuerung der Standorte für großflächi-

ge Einzelhandelsprojekte. Dabei ist es Ziel, den Handel in den Zentren zu stärken, eine ausgewogene Ein-

zelhandelsstruktur und eine verbrauchernahe Versorgung in den Regionen sicherzustellen. Die Bündelung 

von Versorgungseinrichtungen in einer gestuften Zentrenstruktur ist Ausdruck des planerischen Leitbilds der 

Zentralen Orte.“21 

In Bezug zum großflächigen Einzelhandel werden im Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 2010 fol-

gende Ziele verbindlich festgelegt:  

„Z 46 Die Ausweisung von Sondergebieten für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und 

sonstige großflächige Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung ist an Zentra-

le Orte der oberen oder mittleren Stufe zu binden. […] 

Z 47 Verkaufsfläche und Warensortiment von Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandelsbetrieben und 

sonstigen großflächigen Handelsbetrieben müssen der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Ver-

flechtungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes entsprechen. 

Z 48 Die in diesen Sondergebieten entstehenden Projekte  

1. dürfen mit ihrem Einzugsbereich den Verflechtungsbereich des Zentralen Ortes nicht wesentlich über-

schreiten, 

2. sind städtebaulich zu integrieren, 

3. dürfen eine verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung nicht gefährden, 

                                                      

21 vgl. Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt 2010, Abschnitt 2.3, Begründung 
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4. sind mit qualitativ bedarfsgerechten Linienverkehrsangeboten des ÖPNV sowie mit Fuß- und Radwege-

netzen zu erschließen, 

5. dürfen durch auftretende Personenkraftwagen- und Lastkraftwagenverkehre zu keinen unverträglichen 

Belastungen in angrenzenden Siedlungs-, Naherholungs- und Naturschutzgebieten führen. 

Z 49 Erweiterungen bestehender Sondergebiete für Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetrie-

be sind auf städtebaulich integrierte Standorte in Zentralen Orten in Abhängigkeit des Verflechtungsberei-

ches des jeweiligen Zentralen Ortes zu beschränken. 

[…] 

Z 52 Die Ausweisung von Sondergebieten für großflächige Einzelhandelsbetriebe, die ausschließlich der 

Grundversorgung der Einwohner dienen und keine schädlichen Wirkungen, insbesondere auf die zentralen 

Versorgungsbereiche und die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung anderer Gemeinden oder deren 

Ortskerne erwarten lassen, ist neben den Ober- und Mittelzentren auch in Grundzentren unter Berücksichti-

gung ihres Einzugsbereiches zulässig. Ausschließlich der Grundversorgung dienen großflächige Einzelhan-

delsbetriebe, deren Sortiment Nahrungs- und Genussmittel einschließlich Getränke und Drogerieartikel 

umfasst. Voraussetzung ist die Anpassung des grundzentralen Systems durch die Regionalen Planungs-

gemeinschaften an die Kriterien im Landesentwicklungsplan.22 

Im Regionalen Entwicklungsplan befinden sich bisher keine weiteren, im Rahmen vorliegender Analyse 

relevanten und über die Regelungen des Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalt 2010 hinausgehenden 

Festlegungen.  

 

Einzelhandelsgroßprojekte dürfen demnach gemäß Landes- und Regionalplanung:  

■ ausgeglichene Versorgungsstrukturen nicht beeinträchtigen, der Einzugsbereich des Einzelhandels-

projektes sollte den zugewiesenen Versorgungsfunktionen entsprechen (vergleiche Kongruenzge-

bot), 

■ eine verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung nicht gefährden (vergleiche Beeinträchtigungs-

verbot), 

■ sind in städtebaulich integrierter Lage zu entwickeln (vergleiche Integrationsgebot) 

■ und können in Grundzentren angesiedelt werden, wenn sie der Grundversorgung dienen und keine 

schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche haben.  

 

  

                                                      

22 vgl. Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 2010, Abschnitt 2.3 Großflächiger Einzelhandel, Z 46-52 
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9. Auswirkungsanalyse 

9.1. Umsatzprognose  

Zur Bewertung der wettbewerblichen und städtebaulichen Auswirkungen wird eine Umsatzerwartung prog-

nostiziert. Die Berechnung erfolgt unter Heranziehung der möglichen Anteile vom Kaukraftpotenzial (= Ab-

schöpfungsquote), die das Vorhaben unter Berücksichtigung der Wettbewerbssituation im Einzugsgebiet 

realistischerweise an sich binden kann.  

Auf der Basis der vorhandenen Wettbewerbsstrukturen und einer zu erwartenden Marktstellung des geplan-

ten Vollsortimenters, wird im Rahmen einer Modellrechnung die zu erwartende Umsatzleistung ermittelt. 

Diese Umsatzprognose baut folglich auf den bestehenden, regionalen Standortstrukturen auf, berücksichtigt 

die aktuelle Kundenbindung in der Stadt Barby (Elbe) und die mit den Versorgungsfunktionen des geplanten 

Vollsortimenters zu erwartende Kundenorientierung und wird in den nachfolgenden Abschnitten in seiner 

städtebaulich-funktionalen Einordnung bewertet. 

Wie bereits erläutert, umfasst das Projektvorhaben einen neuen Lebensmittelmarkt mit einer Gesamtver-

kaufsfläche von 1.300 m² inkl. Bäcker. Für das Einzelhandelsvorhaben ist mit einem Gesamtumsatz von  

5,5 Mio. € zu rechnen.  

Tabelle 7: Erwarteter Umsatz geplanter Vollsortimenter inkl. Bäcker auf Basis von Flächenprodukti-

vitäten 

 

 

Unter Berücksichtigung der standortspezifischen Situation mit einer vor allem für einen Vollsortimenter rele-

vanten unterdurchschnittlichen Kaufkraft und einem durch die Saale und Elbe begrenzten Einzugsgebiet 

wird im „Worst-Case-Szenario“ perspektivisch von einer für diesen Anbieter leicht unterdurchschnittlichen 

Flächenproduktivität von 4.200 €/m² ausgegangen. So beträgt die durchschnittliche Flächenproduktivität für 

einen EDEKA-Markt 4.460 €/m² bei einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von 1.243 m².23 

Die Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die voraussichtlich zu erwartende Umsatzherkunft und 

somit über die Kundenbindung des Projektstandortes. Die prognostizierten Kundenbindungen unterstellen 

einen modernen Marktauftritt des Anbieters in einer modernen Immobilie, die in den erwarteten Bindungs-

quoten dokumentiert sind.  

                                                      

23 Die Spannweite einer durchschnittlichen Flächenproduktivität des Anbieters EDEKA variiert stark zwischen Regionen und Standorten. Bun-

desdurchschnittlich liegt der Wert bei 4.460 Euro/m² für den Anbieter EDEKA (vgl. Hahn Retail Real Estate Report Germany 2019 / 2020, S. 31)  

Planvorhaben Verkaufsfläche
Flächen-

produktivität

Umsatz-

erwartung

in m² €/m² in T€

EDEKA-Supermarkt inkl. Bäcker            1.300            4.200       5.500   

Quelle: BBE-Berechnung 2021
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Tabelle 8: Umsatzprognose des geplanten Vollsortimenters inkl. Bäcker auf Basis der Abschöp-

fungsquote 

 

 

Es ist davon auszugehen, dass der geplante Supermarkt, der als einziger Vollsortimenter ein Alleinstel-

lungsmerkmal im Einzugsgebiet hat und ca. 30% von dem im Kerneinzugsgebiet verfügbaren Kaufkraftpo-

tenzial für Food und Nonfood I-Sortimente (ca. 9,4 Mio. €) binden kann. Damit ist eine leistungsstarke, je-

doch nicht dominante Marktstellung des Standorts gegeben. Ein höherer Marktanteil ist aufgrund der weite-

ren Anbieter in Barby (Elbe) und bestehender Kaufkraftabflüsse nach Calbe (Saale) sowie Schönebeck 

(Elbe) nicht zu erwarten. Somit resultieren rd. 2,8 Mio. € Umsatz aus dem Kerneinzugsgebiet.  

Für das erweiterte Einzugsgebiet, welche die angrenzenden Ortschaften von Barby (Elbe) umfassen, ist 

aufgrund der etwas größeren Entfernung zum Projektstandort eine geringere Kundenorientierung von 25% 

zu erwarten, so dass sich ein Umsatz von 1,2 Mio. € aus dem erweiterten Einzugsgebiet ergibt.  

Insgesamt resultieren 4 Mio. € des Umsatzes aus der Bindung des Nachfragepotenzials der Einwohner. 

Dies entspricht einer mittleren Bindungsquote von 28% im Einzugsgebiet.  

Durch Übernachtungs- und Tagesgäste existiert für den Lebensmitteleinzelhandel von Barby (Elbe) ein 

zusätzliches Potenzial von 3,1 Mio. €. Bisher kann dieses mit zwei älteren Märkten von NP-Discount sowie 

einem typischen Markt von Netto Marken-Discount nur teilweise abgerufen werden. Mit einem neuen Voll-

sortimenter, der auch nur 600 m vom Ortskern entfernt liegt, ist davon auszugehen, dass dieses Potenzial 

viel stärker erschlossen werden kann. So wird für den modernen Supermarkt eine Abschöpfung von rd. 40% 

des touristischen Potenzials prognostiziert, woraus sich ein Umsatz aus Übernachtungs- und Tagesgästen 

von 1,2 Mio. € ergibt.  

Darüber hinaus ist mit Nonfood II-Umsätzen von zusammen 0,3 Mio. € zu rechnen, was einem Umsatzanteil 

von rd. 5% beim EDEKA-Vollsortimenter entspricht. Diese verteilen sich auf eine Vielzahl von Sortimenten 

wie z. B. Schreibwaren, Foto, Haushaltswaren, Schmuck und Spielwaren.  

 

  

Kundenherkunft

Kaufkraft-

volumen Food + 

Nonfood I

Bindungsquote
Umsatz-

erwartung 

in T€ in % in T€

Potenzial Einwohner Einzugsgebiet

Kerneinzugsgebiet            9.442   30%     2.800   

erweitertes Einzugsgebiet            4.787   25%     1.200   

Umsatz durch Einwohner          14.229   28%     4.000   

Potenzial Tourismus

Übernachtungs- und Tagesgäste            3.080   40%     1.200   

Umsatz Lebensmittel + Nonfood I gesamt          17.309       5.200   

Umsatzerwartung Nonfood II        300   

Umsatzerwartung gesamt     5.500   

Quelle: BBE-Berechnung 2021
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9.2. Umsatzumlenkungseffekte / wettbewerbliche Auswirkungen 

Im vorherigen Abschnitt wurde der Umsatz bei einer Ansiedlung des Supermarktes prognostiziert und damit 

die absatzwirtschaftliche Bedeutung des Projektstandortes als "Worst-Case-Szenario" abgeschätzt. Im Fol-

genden werden die durch das Planvorhaben induzierten "Kannibalisierungeffekte" dargelegt: Anzunehmen 

ist dabei, dass der erwartete Umsatz, der mit der geplanten Ansiedlung durch einen Supermarkt gebunden 

wird, zwangsläufig Anbietern an anderer Stelle verloren geht. Insbesondere nach städtebaulichen Kriterien 

ist zu prüfen, welche Auswirkungen das Vorhaben auslösen kann. Zur Beurteilung möglicher städtebauli-

cher Auswirkungen sind zunächst die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumlenkungseffekte zu ermit-

teln. Zentrale Frage ist, ob dabei negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche zu erwar-

ten sind. 

Die Umsatzherkunft des geplanten Vollsortimenters resultiert aus folgenden vier Aspekten: 

■ Zusätzliche Kaufkraftbindung im Einzugsgebiet: Vom Potenzial durch Einwohner fließen aktuell 

rd. 5,6 Mio. € ab (siehe Abschnitt 7). Mit einem modernen Vollsortimenter ist zu erwarten, dass von 

den Kaufkraftabflüssen aus dem Einzugsgebiet knapp 3,3 Mio. € in Barby (Elbe) gebunden werden 

können (Umverteilung gegenüber Standorten außerhalb des Einzugsgebiets = Kaufkraftrückholung). 

Damit fließen auch weiterhin rd. 2,3 Mio. € vor allem nach Schönebeck (Elbe) und Calbe (Saale) ab.  

■ Zusätzliche Erschließung touristischer Potenziale: Dazu können auch touristische Potenziale 

bisher nur mit einem Anteil von 50% genutzt werden, so dass offene Potenziale von 1,54 Mio. € be-

stehen. Wie aus der Umsatzprognose deutlich wird, kann der geplante Supermarkt zusätzlich 

1,2 Mio. € Umsatz mit einem neuen Vollsortimenter in Barby (Elbe) binden.  

■ Umverteilung an Wettbewerbsstandorten innerhalb und außerhalb des Einzugsgebietes: 

Durch den zusätzlichen Vollsortimenter wird der Einzelhandelsstandort Barby (Elbe) einerseits profi-

tieren, andererseits ergeben sich für die weiteren örtlichen und regionalen Lebensmittelbetriebe auch 

Umverteilungseffekte, die in der nachfolgenden Tabelle standortspezifisch dargestellt sind.  

■ Nonfood II-Umsätze: Weiterhin werden Umsätze durch Nonfood-II-Sortimente von 0,3 Mio. € gene-

riert. Diese verteilen sich auf eine Vielzahl von Sortimenten, so dass eine standortspezifische Aus-

weisung von Wettbewerbseffekten nicht ausweisbar ist. In jedem Fall verbleibt die Umverteilung 

durch Nonfood-II-Sortimente einzelbetrieblich auf marginalem Niveau.  

 

In nachstehender Tabelle sind die zu erwartenden Umverteilungseffekte modelltheoretisch berechnet. Die 

Umlenkungen werden dabei jeweils auf den gesamten Standort berechnet, so werden beispielsweise die 

integrierten Bäckereien in den Märkten jeweils mitberücksichtigt.  
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Tabelle 9: Umsatzherkunft geplanter Vollsortimenter 

 
 

Barby (Elbe) 

Innerhalb des Einzugsgebietes werden der Netto Marken-Discount sowie der NP-Discount in der 

Calbenser Straße in Barby (Elbe) die stärksten relativen Umverteilungseffekte verzeichnen. So stellen die 

beiden Märkte aktuell wesentlich den Wocheneinkauf in Barby (Elbe) sicher. Aus den Bindungsquoten wur-

de deutlich, dass auch weiterhin ausreichend Potenziale für die beiden Märkte gegeben sind, so dass den 

Effekten entgegengewirkt werden kann und eine Schließung einer der beiden Märkte bei einer Umvertei-

Lage

aktueller 

Umsatz Food & 

Nonfood I

in Mio. € in % in Mio. €

Umverteilung innerhalb des Einzugsgebietes

Faktischer ZVB Barby 2,0 5,0% 0,10

Standort Netto, Barby 3,3 8,0% 0,27

Standort NP Calbenser Straße, Barby 4,2 8,0% 0,34

sonstige, Barby 0,6 5,0% *

0,74

Umverteilung aus Kaufkraftrückholung

Faktischer ZVB, Calbe 3,5 2,0% 0,07

Standort EDEKA, Calbe 6,6 7,0% 0,46

Standort ALDI, Calbe 4,4 4,0% 0,17

Standort NP, Calbe 2,3

Standort PENNY, Calbe 4,2 5,0% 0,21

Standort Netto, Calbe 4,2

Standort Lidl, Calbe 4,3 4,0% 0,17

sonstige, Calbe 2,0 1,0% *

ZVB Innenstadt, Schönebeck 1,7 1,0% *

Fachmarktzentrum ZVB Innenstadt, Schönebeck 13,1 5,0% 0,65

Nebenzentrum Bad Salzelmen, Schönebeck 2,6

NVZ Moskauer Straße, Schönebeck 2,6 1,0% *

NVZ Schwarzer Weg, Schönebeck 6,2 5,5% 0,34

Standort Kaufland, Schönebeck 17,2 5,5% 0,94

Standort Lidl, Schönebeck 5,5 3,0% 0,16

sonstige, Schönebeck 1,6 1,0% *

3,26

Umsatzumverteilung durch Vorhaben 4,00

Umsatz aus zusätzlicher Erschließung touristischer Potenziale 1,20

Umsatz Nonfood II-Sortimente 0,30

Umsatzerwartung Vorhaben gesamt 5,50

*marginal = weniger als 0,05 Mio. €

Quelle: BBE-Berechnung 2021

Umsatzumverteilung durch 

EDEKA
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lungsquote von 8% und prognostizierten Umsatzrückgängen von 0,27 Mio. € bzw. 0,34 Mio. € nicht zu er-

warten ist.  

Dies gilt adäquat für den NP-Discount sowie den Bäcker im faktischen zentralen Versorgungsbereich 

Barby. Der Lebensmitteldiscounter (kleineres Konzept) und der Bäcker sind in den Barbyer Stadtkern inte-

griert und können von den Kopplungseffekten mit den weiteren Anbietern profitieren. Durch die zentrale 

Lage werden die beiden Betriebe stärker fußläufig und auch von Touristen aufgesucht. Somit verbleiben die 

Umverteilungen mit einer Umverteilungsquote von 5% und einem Umsatzrückgang von lediglich 0,1 Mio. € 

auf geringerem Niveau als bei den beiden weiteren Lebensmittelmärkten in Barby (Elbe).  

Zu den sonstigen Anbieter in Barby (Elbe) zählen ein Getränkemarkt, ein Bäcker sowie die nahversor-

gungsrelevanten Sortimente des Sonderpostenmarktes Wreesmann. Für diese wird eine Umverteilungsquo-

te von ebenfalls 5% erwartet, welche insbesondere den Bäcker betrifft, da ein neuer Bäcker in den Vollsor-

timenter integriert werden soll. Die Umsatzumverteilungen verbleiben damit allerdings auf marginalem, mo-

delltheoretisch nicht ausweisbarem Niveau.  

Calbe (Saale) 

Da es bisher keinen Vollsortimenter in Barby (Elbe) gibt, fließt vor allem in diesem Bereich Kaufkraft an die 

umliegenden Supermärkte in Calbe (Saale) und Schönebeck (Elbe) ab. In Calbe (Saale) existiert in 10 km 

Entfernung mit einem EDEKA-Supermarkt der nächste Vollsortimenter zum Projektstandort, welcher damit 

durch die stärkere Bindung in Barby (Elbe) die höchste Umverteilungsquote mit 7% aufweisen wird, woraus 

sich ein Umsatzrückgang von knapp 0,5 Mio. € ergibt. Für den modernen EDEKA-Markt, welcher auch wei-

terhin eine Kundenbindung in den Ortschaften südlich der Saale von Barby (Elbe) erzielen kann, wird dieser 

Umsatzrückgang keine existenziellen Wirkungen entfalten.  

Der Lebensmitteldiscounter PENNY befindet sich im nördlichen Stadtbereich von Calbe (Saale) und ist 

damit nur 9 km vom Projektstandort entfernt. Als Lebensmitteldiscounter werden die Umverteilungseffekte 

allerdings trotz der geringeren Entfernung, im Vergleich zum EDEKA-Markt, mit ca. 5% niedriger ausfallen. 

Hieraus ergibt sich ein Umsatzverlust von rd. 0,2 Mio. €, eine Schließung des Marktes ist hieraus nicht ab-

zuleiten.  

Die beiden Standorte von Lidl und ALDI in Calbe (Saale) sind etwas weiter vom Projektstandort entfernt 

und werden mit einer Umverteilungsquote von 4% und Umsatzrückgängen von jeweils 0,17 Mio. € nur ge-

ringfügig betroffen sein.  

Keine Umverteilungen wird es hingegen mit den beiden Märkten von NP-Discount und Netto Marken-

Discount in Calbe geben, da es Märkte dieser beiden Anbieter bereits in Barby (Elbe) selbst gibt und damit 

keine zusätzliche Kaufkraftrückholung zu erwarten ist.  

Der faktische zentrale Versorgungsbereich Calbe (Saale) verfügt mit einem Drogeriemarkt, zwei Bä-

ckern und einem Fleischer über Anbieter, die spezialisierte Teilsortimente eines EDEKA-Vollsortimenters 

führen. Folglich sind bei einer Umverteilungsquote von 1% nur marginale Umsatzrückgänge unterhalb der 

Spürbarkeitsschwelle zu erwarten.  

 

Schönebeck (Elbe) 

Die betrachteten Lebensmittelmärkte sind in Schönebeck (Elbe) 12-15 km vom Projektstandort entfernt. 

Ähnlich wie in Calbe (Saale) werden zunächst die Vollsortimenter durch die stärkere Kaufkraftrückholung 

vom geplanten Vollsortimenter in Barby (Elbe) betroffen sein. Hierbei ist für die drei Standorte mit den 

Vollsortimentern von REWE (2x) und Kaufland mit einer Umverteilungsquote von 5% bzw. 5,5% zu rech-

nen. Durch die größere Entfernung werden die Umverteilungen geringer als beim betreibergleichen EDEKA-

Markt in Calbe (Saale) ausfallen.  

Alle drei Schönebecker Standorte präsentieren sich, wie in Abschnitt 6 deutlich wurde, als sehr wettbe-

werbsfähig, so dass keine städtebaulichen Wirkungen aus den errechneten Umverteilungen von 0,65 Mio. € 
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für das Fachmarktzentrum ZVB Innenstadt Schönebeck (Elbe), rd. 0,3 Mio. € für das Nahversorgungszent-

rum Schwarzer Weg und rd. 0,9 Mio. € für den Kaufland-Standort abgeleitet werden können.  

Weiterhin existiert an der Friedrichstraße mit einem großflächigen Lidl-Markt ein weiterer Lebensmittel-

markt, der allerdings mit stärkerer Discountausrichtung weniger von der geplanten Ansiedlung eines  

EDEKA-Supermarktes betroffen sein wird. Bei einer Umverteilungsquote von 3% und einem prognostizier-

ten Umsatzrückgang von knapp 0,2 Mio. € bleiben die Umverteilungen auf geringem Niveau.  

Das Nahversorgungszentrum Moskauer Weg ist mit einem NORMA-Lebensmitteldiscounter und wohn-

gebietsintegrierten Lage nur marginal im Wettbewerb mit dem geplanten Vollsortimenter. Die Umverteilun-

gen verbleiben unterhalb der Spürbarkeitsschwelle.  

Für den NP-Discount im Nebenzentrum Bad Salzelmen sind keine Umverteilungseffekte zu prognostizie-

ren, da in Barby (Elbe) selbst zwei NP-Märkte existieren und damit Kaufkraftrückholungseffekte auszu-

schließen sind.  
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9.3. Auswirkungen durch das resultierende Verkehrsaufkommen 

Großflächige Einzelhandelsvorhaben können durch das zusätzlich induzierte Verkehrsaufkommen zu Belas-

tungen der infrastrukturellen Ausstattung führen. Deshalb sind folgende Gesichtspunkte zu betrachten: 

■ die verkehrsmäßige Anbindung des Projektstandortes (vgl. Abschnitt 5), 

■ die Belastung des Straßennetzes durch zusätzliches Verkehrsaufkommen, 

■ sowie Voraussetzungen zur Aufnahme des ruhenden Verkehrs. 

 

Aussagen hierzu sind durch die Ermittlung des mit dem Ersatzneubau potentiell induzierten Verkehrsauf-

kommens möglich. Zur Berechnung des Kundenverkehrsaufkommens hat sich eine Berechnungsmethode 

auf Grundlage der Umsatzprognose und eines durchschnittlichen Einkaufsbetrages je Kunde als praktikabel 

erwiesen. Die Berechnung ist zusammenfassend in nachfolgender Tabelle dargestellt, nachfolgend werden 

die einzelnen Rechenschritte und die zugrunde liegende Datenbasis erläutert. 

Tabelle 10: Berechnung des induzierten Verkehrsaufkommens 

 

 

Der durchschnittliche Einkaufsbetrag pro Kunde ist für Supermärkte mit 15,29 Euro anzusetzen.24  

Nur wenige Kunden besuchen den Markt ohne Kaufabschluss, bei ca. 95% der Kunden ist von einem Kauf-

abschluss auszugehen. Mit der angestrebten Kundenorientierung sowohl auf fußläufige Erreichbarkeit im 

Kernort Barby (Elbe) als auch einer sehr guten Pkw-Erreichbarkeit ist in einem worst-case-Szenario von 

einem maximalen Pkw-Kundenanteil von 80% auszugehen.  

In der Verknüpfung aus Umsatzprognose, durchschnittlichem Einkaufsbetrag sowie 300 Öffnungstagen pro 

Jahr bei einer durchschnittlichen Öffnungszeit von 13 Stunden25 lassen sich die Auswirkungen auf den flie-

ßenden Verkehr mit der Berechnung in Tabelle 10 abschätzen.  

                                                      

24 Quelle: EHI Retail Institute, Durchschnittliche Einkaufsbeträge im stationären Handel - Einkaufsbeträge nach Branchen 2018/2019. 

Planvorhaben

Umsatzprognose 5,50 Mio €

durchschnittl. Einkaufsbetrag pro Kunde          15,29 € 

Anteil zahlender Kunden 95%

Anteil PKW-Kunden 80%

Öffnungstage pro Jahr 300

mittlere Öffnungszeit pro Tag 13 h

Anzahl Gesamt-Kunden pro Tag 1.260

Anzahl PKW-Kunden pro Tag 1.010

Anzahl PKW-Kunden pro Stunde 78

An- und Abfahrten pro Stunde 156

mittlere Aufenthaltsdauer der Kunden 0,5

benötigte Stellplatzanzahl 39

zu erwartende Öffnungszeiten 7:00 - 20:00 Uhr

Quelle: Nielsen, zitiert in Statista: Bonsumme im Lebensmitteleinzelhandel in 

Deutschland nach Betriebsformen 2015, Dossier Lebensmittelhandel in 

Deutschland (2017), BBE-Berechnung 2021
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Der zukünftige Lebensmittelmarkt mit Bäcker mit dem prognostizierten Maximalumsatz von ca. 5,5 Mio. € 

wird demnach täglich von durchschnittlich 1.260 Kunden besucht, wovon 1.010 Kunden mit dem Pkw kom-

men. Insgesamt ergeben sich bei einer Öffnungszeit von 13 Stunden ca. 78 Pkw-Kundenbesuche pro Stun-

de mit 156 Fahrzeugbewegungen (je eine Zu- und Abfahrt).  

In der Bewertung ist zu berücksichtigen, dass das Kundenverkehrsaufkommen im Wochenablauf stärkeren 

Schwankungen unterliegt, bevorzugte Einkaufstage sind Freitag und Samstag. An diesen beiden Tagen 

liegt die Kundenfrequenz ca. 50% über den Durchschnittswerten, folglich bis zu 117 Pkw-Kunden pro Stun-

de.26  

Die Ermittlung eines Parkplatzbedarfes basiert auf der errechneten Kundenfrequenz pro Stunde und bezieht 

i. d. R. eine mittlere Verweildauer der Kunden ein. Ausgehend von der oben errechneten mittleren Pkw-

Kundenfrequenz und einer mittleren Verweildauer der Kunden von ca. 30 Minuten errechnet sich über-

schlagsmäßig ein durchschnittlicher Bedarf von ca. 39 Parkplätzen für den Lebensmittelmarkt. Zur Spitzen-

frequenz beträgt der Parkplatzbedarf bis zu 59 Stellplätze. Zusätzlich zu berücksichtigen sind Mitarbeiter-

Parkplätze. Die geplante Stellplatzanzahl von 80 Parkplätzen deckt somit auch die Spitzenfrequenz ab und 

trägt zu einer Minimierung des Parksuchverkehrs bei.  

Insgesamt ist durch das Vorhaben eine Verkehrsreduzierung zu erwarten, da Kunden aus Barby (Elbe) für 

einen Besuch eines modernen Vollsortimenters nicht mehr in die umliegenden Städte Schönebeck (Elbe) 

und Calbe (Saale) fahren müssen.  

 

 

  

                                                                                                                                                                               

 

25 Aktuelle Öffnungszeit EDEKA in Calbe: Mo - Sa 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 

26 vgl. HDE: Verteilung der Umsätze im deutschen Einzelhandel auf die Wochentage im Jahr 2013 nach Branchen (in Prozent), unter 

www.handelsdaten.de 
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9.4. Auswirkungen des Vorhabens auf zentrale Versorgungsbereiche und die 

wohnungsnahe Versorgung / städtebauliche Auswirkungen 

Für die städtebauliche Bewertung des Vorhabens sind einerseits die Versorgungsfunktionen des Standorts 

entscheidend und andererseits die durch das Vorhaben induzierten Umsatzumlenkungseffekte auf zentrale 

Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe Versorgung. Diese negativen Effekte sind zu unterstellen, 

wenn infolge des Vorhabens Betriebe geschlossen werden, die für die Funktionsfähigkeit bestehender Ver-

sorgungszentren wichtig sind, ohne dass adäquate Nachnutzungen realisiert werden können. 

Aus der vorstehenden Modellrechnung lassen sich zwar wettbewerbliche, aber keine schädlichen städte-

baulichen Auswirkungen ableiten. Detaillierter lassen sich die Ergebnisse wie folgt beschreiben: 

■ Aktuell gibt es keinen Supermarkt in der Stadt Barby (Elbe). Mit dem geplanten Vollsortimenter in der 

Otto-Beckmann-Straße ist es möglich, die Nahversorgung im Grundzentrum Barby (Elbe) zu qualifi-

zieren.  

■ Durch die integrierte Lage ist der geplante Vollsortimenter fast aus dem kompletten Kernort fußläufig 

zu erreichen, was die wohnungsnahen Versorgungsfunktionen für die Bevölkerung und die Touristen 

des Kernorts unterstreicht. Durch eine allumfassend gute Erreichbarkeit kann der Supermarkt aller-

dings ebenfalls wohnortnahe Versorgungsfunktionen für weitere Ortschaften von Barby (Elbe) über-

nehmen.  

■ Aktuell fließt Kaufkraft aus dem Grundzentrum Barby (Elbe) mangels eines attraktiven Vollsorti-

mentsangebots vor allem nach Calbe (Saale) und Schönebeck (Elbe) ab, welche zumindest partiell 

durch eine erweiterte Zielgruppenansprache mit dem Projektvorhaben gebunden werden kann. Hier-

bei handelt es sich um eine legitime Eigenbindung des Grundzentrums Barby (Elbe), da das Ein-

zugsgebiet auch weiterhin nicht über das Stadtgebiet hinausgeht.  

■ Schädliche Auswirkungen durch das Vorhaben auf zentrale Versorgungsbereiche sind nicht zu er-

warten.  

Die Umverteilungen für den faktischen zentralen Versorgungsbereich Barby (Elbe) bleiben mit einer 

Umverteilungsquote von 5% für den Lebensmitteldiscounter NP-Discount und den Bäcker auf gerin-

gem Niveau. Die beiden Lebensmittelbetriebe können hierbei von den Kopplungseffekten mit den 

weiteren Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben im Ortskern profitieren.  

Die Umverteilungen mit dem faktischen zentralen Versorgungsbereich Calbe (Saale) sind mit einer 

Umverteilungsquote von 2% auf sehr geringem Niveau.  

Auch in der Stadt Schönebeck (Elbe) werden die Umverteilungen durch die stärkere Kaufkraftbin-

dung in Barby (Elbe) mit einer maximalen Umverteilungsquote von 5,5% für das Nahversorgungs-

zentrum Schwarzer Weg und 5% für das Fachmarktzentrum ZVB Innenstadt zu keinen existenziellen 

Wirkungen führen.  

■ Aus den Umverteilungen mit den weiteren Standorten werden ebenfalls keine städtebaulichen Wir-

kungen induziert. Die höchsten Umverteilungsquoten werden hierbei auf die beiden Märkte von NP-

Discount und Netto Marken-Discount in Barby (Elbe) mit jeweils 8% und auf den EDEKA in Calbe 

(Saale) mit 7% entfallen. In Barby (Elbe) bestehen auch weiterhin offene Potenziale für die beiden 

Märkte und der EDEKA-Markt in Calbe (Saale) kann auch wie bisher Kunden aus den Ortschaften 

südlich der Saale im Stadtgebiet von Barby anziehen und präsentiert sich in modernem Zustand. 

■ Für die weiteren Standorte wird eine maximale Umverteilungsquote von 5,5% prognostiziert. Die 

Umverteilungen bewegen sich damit auf geringem Niveau. Abschmelzungen durch das Planvorha-

ben sind bei diesen Umsatzverlusten auszuschließen.  

■ Negative städtebauliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe 

Versorgung sind insofern nicht zu erwarten. Vielmehr ist mit dem Projektvorhaben eine Verbesse-

rung der Versorgungssituation in Barby (Elbe) gegeben.   
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9.5. Landesplanerische Beurteilung des Vorhabens / Auswirkungen auf die Ziele 

der Landes- und Regionalplanung 

Im aktuell gültigen Regionalen Entwicklungsplan der Planungsregion Magdeburg aus dem Jahr 2006 wird 

der Stadt Barby (Elbe) die Funktion eines Grundzentrums zugesprochen. Diese Einordnung wird im 2. Ent-

wurf des aktuell in Neuaufstellung befindlichen Regionalen Entwicklungsplans bestätigt.27 

Gemäß Ziel 52 des Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalt 2010 ist die Ausweisung von Sondergebieten 

für großflächigen Einzelhandel auch in Grundzentren möglich: „Die Ausweisung von Sondergebieten für 

großflächige Einzelhandelsbetriebe, die ausschließlich der Grundversorgung der Einwohner dienen und 

keine schädlichen Wirkungen, insbesondere auf die zentralen Versorgungsbereiche und die wohnortnahe 

Versorgung der Bevölkerung anderer Gemeinden oder deren Ortskerne erwarten lassen, ist neben den 

Ober- und Mittelzentren auch in Grundzentren unter Berücksichtigung ihres Einzugsbereiches zulässig. 

Ausschließlich der Grundversorgung dienen großflächige Einzelhandelsbetriebe, deren Sortiment Nah-

rungs- und Genussmittel einschließlich Getränke und Drogerieartikel umfasst.“28 Mit einem Lebensmittel-

markt und ergänzendem Bäcker ist das Vorhaben in besonderem Maße auf Nahrungs- und Genussmittel 

ausgerichtet. Die Anbieter führen zunächst nahversorgungsrelevante Sortimente, wobei der großflächige 

Lebensmittelmarkt weniger als 10% Non-Food II-Waren aufweist. Der Bäcker führt ausschließlich Lebens-

mittel. 

Aus den vorherigen Abschnitten wurde dabei deutlich, dass mit dem Ansiedlungsvorhaben eine Qualifizie-

rung der Nahversorgung durch einen Vollsortimenter im Kernort verbunden ist. Schädliche Auswirkungen 

auf zentrale Versorgungsbereiche der Stadt Barby (Elbe) und auch umliegender Städte können ausge-

schlossen werden. Vielmehr befindet sich der Planstandort in städtebaulich integrierter Lage, so dass die 

wohnungsnahen und wohnortnahen Versorgungsfunktionen gestärkt werden. Der Einzugsbereich ist dabei 

ausschließlich auf das Stadtgebiet selbst begrenzt, weshalb auch Ziel 47, nachdem „der zentralörtlichen 

Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes entsprochen werden 

muss“29, erfüllt ist.  

Die im Ziel 48 geforderte städtebauliche Integration liegt auf Grund der zentralen Lage im Kernort von Barby 

(Elbe) idealtypisch vor. Eine ÖPNV-Anbindung besteht durch die Haltestellen „Barby, Tankstelle“ und „Bar-

by, Ludwig-Fuchs-Straße“. Fußwege ermöglichen die Erreichbarkeit aus dem Umfeld. Da Kaufkraft im Voll-

sortimentsbereich stärker in Barby (Elbe) gebunden wird, verringern sich die Fahrzeiten für die Bevölkerung, 

weshalb der „Personenkraftwagen- und Lastkraftwagenverkehr“ nicht zunehmen und dies „zu keinen unver-

träglichen Belastungen in angrenzenden Siedlungs-, Naherholungs- und Naturschutzgebieten führen“30 wird.  

Insgesamt werden damit die Ziele des Landesentwicklungsplans durch das Ansiedlungsvorhaben unter-

setzt, so dass das Vorhaben mit dem Landesentwicklungsplan kompatibel ist. 

  

                                                      

27 Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (2020): 2. Entwurf – Karte 1: Zeichnerische Darstellung (Stand: 29.09.2020) 

28 vgl. Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 2010, Abschnitt 2.3 Großflächiger Einzelhandel, Z 46-52 

29 vgl. Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 2010, Abschnitt 2.3 Großflächiger Einzelhandel, Z 46-52 

30 vgl. Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 2010, Abschnitt 2.3 Großflächiger Einzelhandel, Z 46-52 
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10. Fazit 

Die vorstehenden Ausführungen und Darstellungen zeigen auf, dass infolge der geplanten Ansiedlung des 

Vollsortimenters EDEKA in der Stadt Barby (Elbe) keine städtebaulich oder raumordnerisch relevanten 

Auswirkungen zu erwarten sind. 

Diese Beurteilung beruht im Wesentlichen auf folgenden Faktoren: 

■ Der Projektstandort befindet sich in integrierter Lage im Zentralen Ort von Barby (Elbe).  

■ Durch die integrierte Lage im Zentralen Ort verfügt der Standort über eine allumfassend sehr gute 

Erreichbarkeit. So ist das Planvorhaben sowohl mit dem Pkw, dem ÖPNV als auch fußläufig gut zu 

erreichen.  

■ Da bisher kein Supermarkt in Barby (Elbe) existiert, wäre mit der Ansiedlung eines Vollsortimenters 

eine Qualifizierung der Nahversorgung verbunden. Durch die integrierte Lage kann der Standort da-

mit wohnungsnahe Versorgungsfunktionen im Zentralen Ort Barby (Elbe) sowie wohnortnahe Ver-

sorgungsfunktionen für weitere Ortsteile von Barby (Elbe) wahrnehmen.  

■ Mit einem modernen Vollsortimenter ist es möglich, bisher aus dem Einzugsgebiet abfließende 

Kaufkraft in der Stadt Barby (Elbe) stärker zu binden. Hiervon können neben den Einwohnern auch 

Übernachtungs- und Tagesgäste in Barby (Elbe) profitieren.  

■ Die Umsatzprognose für das Vorhaben beträgt 5,5 Mio. €. Bei Bindungsquoten bei nahversorgungs-

relevanten Sortimenten für das Gesamtvorhaben von 30% im Kerneinzugsgebiet und 25% im erwei-

terten Einzugsgebiet kann eine dominante Stellung des Vorhabens ausgeschlossen werden.  

■ Schädliche Auswirkungen auf die faktischen zentralen Versorgungsbereiche in Barby (Elbe) sowie in 

Calbe (Saale) und die zentralen Versorgungsbereiche in Schönebeck (Elbe) können aus den er-

rechneten Umverteilungen nicht abgeleitet werden. Auch für die weiteren Nahversorgungsstandorte 

ergeben sich keine existenziellen Wirkungen.  

■ Das Vorhaben innerhalb des Grundzentrums Barby (Elbe) untersetzt die Ziele und Grundsätze des 

Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalt 2010 und fügt sich damit in die landes- und regionalplane-

rischen Vorgaben ein.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich das Vorhaben in die örtliche Struktur einordnet und 

die Nahversorgung in Barby (Elbe) qualifiziert wird. Schädliche Auswirkungen auf zentrale Versor-

gungsbereiche sowie die wohnungsnahe Versorgung nach § 11 Abs. 3 BauNVO können ausge-

schlossen werden und die landesplanerischen Ziele werden eingehalten.  

 

Vorstehendes Gutachten dient als Beurteilungsgrundlage für zukünftige Planungs- und Genehmigungsprozesse. Für Fragen zu unseren Aus-

arbeitungen stehen wir Ihnen ebenso gerne zur Verfügung wie für weitere beratende Unterstützung. 

 

BBE Handelsberatung GmbH  

   

i. V. Dr. Ulrich Kollatz i. V. Richard Engel i. V. Johannes Missol 

Gesamtleitung Projektleitung Projektleitung 

 

Leipzig, 18. Januar 2021  
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Anhang, Definitionen verschiedener Lebensmittel-Vertriebsformen: 

Lebensmitteldiscounter: 

■ Meist Betriebsgrößen zwischen ca. 400 und 1.200 m² Verkaufsfläche. 

■ Ausgewähltes, spezialisiertes, schnelldrehendes Sortiment mit relativ niedriger Artikelzahl (ca. 700 

bei Harddiscountern bis 1.400 bei Markendiscountern), Nonfood-Umsatzanteil ca. 10 - 13 %.  

■ Schwerpunkt ist ein Trockensortiment (ergänzt um Getränke) 

■ In den letzten Jahren kontinuierlicher Ausbau des Frischesortiments (Obst, Gemüse, Fleisch). 

■ Ohne Bedienungsabteilungen und weiteren Dienstleistungen, preisaggressiv, werbeintensiv. 

■ In der Regel sehr nüchterne Warenpräsentation, vereinzelt werden einzelne Warengruppen wertiger 

präsentiert (z. B. Drogerieartikel). 

■ So genannte Markendiscounter verfolgen dieses Konzept weniger strikt (Konzept ähnelt eher Su-

permärkten). 

SB-Markt: 

■ „Kleiner Supermarkt“ mit bis zu 400 m² Verkaufsfläche  

■ Eingeschränktes Sortiment 

■ In kleinen Orten anzutreffen, in denen aus betriebswirtschaftlichen Gründen kein Supermarkt oder 

Lebensmitteldiscounter rentabel ist. 

Supermarkt: 

■ Ca. 400 bis 3.000 m² Verkaufsfläche.  

■ Lebensmittelvollsortiment inkl. Frischfleisch, ab 800 m² Verkaufsfläche bereits höherer Nonfood-

Anteil: Umsatzanteil ca. 10 - 66 %, Flächenanteil ca. 20 - 30 %.  

■ Standorte vor allem in Wohngebieten und verkehrsgünstigen Lagen.  

■ Hohe Kompetenz im Frische-Bereich. 

Großer Supermarkt: 

■ Verkaufsfläche über 1.500 bis 5.000 m².  

■ Breites und tiefes Lebensmittelvollsortiment, mit zunehmender Fläche stark ansteigender Flächenan-

teil an Nonfood-Abteilungen (Ge- und Verbrauchsgüter des kurz- und mittelfristigen Bedarfs), Non-

food-Umsatzanteil ca. 20 - 40 %, Nonfood-Flächenanteil ca. 30 - 60 %.  

■ Autokundenorientierter Standort. 

SB-Warenhaus: 

■ Verkaufsfläche über 5.000 m². 

■ neben einer leistungsfähigen Lebensmittelabteilung (Umsatzanteil i. d. R. über 50 %) umfangreiche 

Nonfood-Abteilungen: Nonfood-Umsatzanteil ca. 35 - 50 %, Nonfood-Flächenanteil ca. 60 - 75 %.  

■ Ganz oder überwiegend in Selbstbedienung ohne kostenintensiven Kundendienst. 

■ Hohe Werbeaktivität, Dauerniedrigpreispolitik oder Sonderangebotspolitik. 

■ Autokundenorientierter, häufig peripherer Standort. 

■ Häufig als Mittelpunkt einer größeren Fachmarktagglomeration 

 


